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Abschrift 

R E C H T S G U T A C H T E N 

über das Verhältnj.s der Stadt Bad Oldesloe 

zur Kreissparkasse Stormarn 

im Auftrage des Kreises stormarn 

erstattet von 

Dr. jur. Ka r l Josef PARTS CH . 

ordentlichem Professor des öffentlichen Rechts 
an der Christian- Albrechts-Universität zu Kiel 

K i e l im März 1959 
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G 1 i e d e r u n g ----- - ---. -- - ............. - -- .__.... 

A) Sachverhalt 

I. Der Zusammenschluss 

1.) 

2 ' ) 

Die Anordnung des Reichswirtschafts­
ministers 
Die Durchführungsbestimmungen des 
Regierungspräsidenten 

3,) Der Auseinanderse·tzungsvertrag 

a) Haftung 

b) Ausgestaltung der Organe 
c) Beteiligung an den Überschüssen 

d) Änderung der Satzung 
e) Auflösung 
f) Abfindungssumme 

4,) Die Satzung von 1944 

a) Haftung 
b) Ver:agerung von Zuständigkei t en 

auf den Vorstand 
c) Satzungsänderung 

II , Spätere Satzungsänderungen 

III , Das neue Spar~assengesetz 

a; Der städtische Entwurf eines neuen 
Yertre.gas 

b: ;)er Entwurf des Kreises 

IV. Die zu prüfenden Fragen 

. - 2 -
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Rechtsgutachten, 
fw< 

I.) Die Rechtsgrundlagen der Regelung von 194~/45 

II.) 

III.) 

1.) Die Anordnung des Reichswirtschaftsministers 

2.) Die Durchführungsbestimmungen des Regierungs­
präsidenten 

3.) Der 4useinandersetzungsvertrag 
a) Rechtscharakter 
b) Verhältnis zu den behördlichen Verfügungen 

Der Inhalt der 194-4/45 getroffenen Regelung 

L) Haftung 

a) Nach den Durchführungsbestimmungen des 
Regierungspräsidenten 

b) Nach dem Auseinandersetzungsvertrag 
2 . ) Beteiligung an der Gewährträgerschaft 

a) Der Kreis als Gewährverband 
b) Die Teilfunktionen der Stadt 

3. ) Würdigung 

War die 1944/45 getroffene Regelung zulässig? 

1. ) Der Name 
2. ) Die Mithaftung der Stadt 

a) Yorbemerkung 
b) Nach der preussischen Sparkassenverordnung 
c) Auf Grund der Kriegsbestimmungen 

3,) Die Beteiligung der Stadt an Überschüssen 
der Sparkasse 

4. ) Die Mitwirkungsrechte der Stadt an der 
Verwaltung der Sparkasse 
a~ Vorstand 
b) Stel:vertretender Vorsitz 
c) Sonstige Mitwirkungsrechte 

5. ) Die .Abfindungssumme fur 1.den Sparkassenverein 
6.) Die Betei:.igang der Stadt an dem Liquidations­

er:.ös 

7.) Die Anderungs~:.ause:i.. 
B.) ~usammenfassung 

- 3 -
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IV.) Der Einfluss der Währungsreform auf die Rechts­
verhältnisse der Sparkasse 

1.) Der unmittelbare EinfJuss der Währungsgesetze 
a) Vorliegen eines allgemeinen Schuldverhält­

nisses 

b) Das Verhältnis zwischen Gewährverband und 
Sparkasse 

c) Verhältnis zwischen Sparkasse und Sparkas­
senverein 

2.) Der mittelbare Einfluss der Währungsreform 
a) Das Eigenkapital 
b) Allgemeiner Einfluss der Währungsreform 

V.) Der Einfluss des Sparkassengesetzes für das Land 
Schleswig-Holstein auf die Rechtsverhältnisse der 
Sparkasse 

1.) Allgemeines 
2.) Die Gewährträgerschaft 

a) Im Aussenverhältnis 
b) Im Innenverhältnis 

3.) Die Gewinnbeteiligung der Stadt und des 
Sparkassenvereins 

4.) Die Verteilung des Liquidationserlöses 
5,) Die Beteiligung der Stadt an der Verwaltung 

der Sparkasse 
a) Wahl des Vorstandes 
b' ~usammensetzung 
c' Die besondere Stellung des Bürgermeisters 
d) ~er stel~vertrende Vorsitz 
e '. 1 " -~ ..... a,- c· us l\.2_•ea.i. l, v.SS .n s 

f) Das LJan:enverhältnis 

VI . ) Die recht~ichen Grenzen für die Neuregelung der 
Rechtsverhä~tnisse der Sparkasse 

1.) Für die ~arteien des Auseinandersetzungsver­
trages 

2.) Für cie S9arxassenaufsicht 
a' Ligentu~sga~antie 
b' Aufopir'e:;."un.gsans1ruch 
c) :Die se:;_ bstverwa:,_ tv.ngsgarantie des Art. 28 GG 

und des ir~. 39 der Landessatzung 

VII.) Ist die neue Rege:un.g in die Sparkassensat zung auf­
zunehmen oder genügt die Aufnch me in ejnen beson­
deren ·rertrag? 

- 4-
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A 'i\ Sachverhalt 

J.. 

1.) ~~-~~}9~~~~!~~9P?!}~~!~t~~~~ hat während des Krieges eine 
grosse Zahl von Sparkassen zusammengelegt, um das deutsch e 

5 

Sparkassenwesen zu rationalisieren und Arbeitskräfte freizu­
stellen, die kriegswichtigen Tätigkeiten zugeführt werden 
sollten . 

Seit 1941 wurde dies systematisch verfolgt, und zwar nach 
der Richtlinie, dass sich am gleichen Orte nicht mehrere 
Sparkassen (insbesondere Kreis- und Gemeindesparkassen) be­
finden und dass kleinere Gemeindesparkassen (mi t ejnem Ein­

lagenbestand bis zu 3.000.000 RM am 31.12.1940) auf Kreis­
sparkassen überführt oder mit anderen Sparkassen zusammen­

gelegt werden sollten. Es wurde angestrebt, von der Organi­
sationsform der Gemeindesparkassen zum Kreissparkassen­
System überzugehen . 

vgl . Erl . des Reichsaufsichtsamtes für das Kredit­
wesen vom 3 . 6,1941 an die Wirtschaftsgruppmder 
Reichsgruppe Banken und dazu !~2~~!~§PE, Reichs­
verwaltung~bl.1941, s.715, 

Im Kreise Stormarn sind im Wege dieser Massnahmen in den 
Jahren 1942, 43 die Kreissparkasse .Ahrensburg (RWMBl 1942, 
S . 196), die S~adtsparkasse Reinfeld und die Zweckve!bands­
Sparkasse in Glashütte (RV.'MBl 1943, S.351) auf die Kreis­
sparkasse Stormarn überführt worden. Den Gewährverbänden 
der übernommenen Sparkassen wurden dabei teilweise einmalige 
Abfindungssummen gewährt, jedoch keine laufende Beteiligung 
an den Überschüssen der Kreissparkasse und auch kein Ein­
fluss auf die Bildung ihrer Organe . 

Als im Jahre 1944 der Sitz der Verwaltung des Kreises Stor­
marn Yon Wandsoek nach Bad Oldesloe verlegt wurde, is t auch 
die Spar- Lrnd ::ieihkasse der Stadt Bad Oldesl oe_ (im fo l gen­

den 11 Stadts:;iarkasse" genannt) auf die Sparkasse des Kreises 
Stormarn 1_irn fo:;.gena.en "Kreissparkasse" genannt ) überführt 

worden . 
Am 12 . 4,1944 sch:oss üie Stadt Bad Oldesloe (im folgenden 
"die Stadt" genannt _; mit dem Kreis Stormarn (im folgenden 
"der Kreis '' genannt: einen Auseinandersetzungsvertrag , i n 

- 5 -



(") 
0 
\ 

w 
C ...-.. 

(9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

0 
E 
Q) 
0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

Cl) C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 

> s.... 
0 

LL 
■ Q) 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

(.) ......, LO 
::l CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
s.... 
::l 

■ "'O 

(]) t:::: 
Q) s.... "'O ~ 

_s.... Q) 

~ 
&2·~ 
ru e 
(9 0.... 

•• • 

• • 

tj­

N 
N 

- 5 

dem Vorschläge für die Satzungsänderungen formuliert wurden 9 

die durch die Vereinigung notwendig wurden, wobei der Stadt 

eine Reihe von Sonderrechten (Beteiligung am Gewinn und Mit­
haftung, Vertretung in den Sparkassenorganen, Beteiligung am 
Liquidationserlös im Falle der Auflösung der Sparkasse) ein­
geräumt wurden. 

Am 14,7,1944 hat der Reichswirtschaftsminister im Einverneh­
men mit dem Reichsminister des Innern die Überführung der 
Stadtsparkasse auf die Kreissparkasse im Wege der Gesamt­
rechtsnachf6lge mit Wirkung vom 1.7.1944 angeordnet. Er hat 

dabei bestimmt, dass die Kreissparkasse künftig die Bezeich­
nung 

"Kreis- und Stadtsparkasse Stormarn in Bad Oldesloe" 

führen solle, die neue Satzung festgesetzt und den Regie­
rungspräsidenten in Schleswig beauftragt, die zur Durch­
führung der Anordnung notwendigen Massnahmen zu treffen. In 

der Satzung wurden die Änderungsvorschläge des Auseinander­
setzungsvertrages weitgehend berücksichtigt, aber nicht 

durchweg übernommen 
Erl. IV 1150/44 v .14. 7. 44 RWMBl. 1944 S. 187. 

2.) Am 27.1.1945 erliess der Regierungspräsident in Schleswig _ _ ....._ _____ ..... e- .. •-••--• 

dj.e Durchführungsbestimmungen zur Anordnung des Reichswirt­
schaftsministers und den Auseinandersetzungsbeschluss (Aktz . 
I K 2-6440-8), in denen zur Durchführung dieser Anordnung 

bestimmt wurde~ 

- die buchmässige Überführung solle auf der Grundlage 
der Übernahme-Bilanz der Stadtsparkasse zum 30.6.1944 
erfo~gen (I - l); 

- am 1.7.1944 sollten alle Forderungen und Verbindlichkei­
ten der Stad~arkasse im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
auf die Kreissparkasse übergehen (I - 2); 

- die Haftung der Stadt als Gewährträger für die Verbind­
lichkeiten der Stadt sparkasse solle gleichzeitig enden 
und auf den Kreis als Gewährträger übergehen. Die Stadt 
so::e nur für die Ordnungsmässigkeit.und Vollständigkeit 
(insbesondere für Fehler und Unstimmigkeiten, die sich 
nacnträglicD herausstellen sollten) aller in der Über­
nahme-Bilanz ausgewiesenen Forderungen und Verbindlich­
keiten ~aften ,I - 3:; 

- ab l.~.1944 solle die Kreissparkasse für zweifelhafte 
Forierungen haften :r - 4); 

- 6 -
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Die Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten regele 
sich nach den vorstehenden Bestimmungen bzw. dem am 
12.4 . 1944 abgeschlossenen Auseinandersetzungsvertrag, 
der~?ls bindender Bestandteil der Durchführungsbestim­
mungen gelten solle (I - 5). 

3.) In dem Auseinandersetzungsvertrag vom 12.4.1944 waren in 
Übereinstimmung mit den Durchführungsbestimmungen des Re­
gierungspräsidenten der Zeitpunkt der Übernahme (wie I - 1) 
und des Überganges der Forderungen und Verbindlichkeiten 
(wie I - 2) sowie die Haftung der Stadt für die Ubernahme­
Bilanz (wie I - 3, Satz 3) geregelt. 

a) Bezüglich der Haftung der Stadt für die Kreissparkasse 
sah der Auseinandersetzungsvertrag folgende Satzungsän­
derungen vor~ 

"Die für den Kreis Stormarn errichtete Sparkasse .... 
führt den Namen Jreis- und Stadtsparkasse Stormarn in 

Bad Oldesloe» (§ 1) und es "haften für die Verbindlich­
keiten der Spa~kasse der Kreis Stormarn und die Stadt 
Bad Oldesloe; als Gewährverband und ~nbeschränkt (§ 2). 
Der folgende Satz fährt dann aber fort t "zwj_schen den 
Gewährträgern(!), also im Innenverhältnis, haften der 

Kreis Stormarn mit 75~ und die Stadt Bad Oldesloe mit 25~ 

An verschiedenen Stellen war eine Änderung der Satzung der 
Kreissparkasse vorgesehen, die eine Abweichung von der 

Mustersatzung brachte, indem von ~!'.1.F~!~!l Gewährverbänden 
die Rede war~ 

- so in§ 4, Abs. 5 über den Ausschluss bestimmter 
~ersonen von der Berufung in den Vorstand; 

- in§ 36, Abs. 3 über die Verwendung der Überschüsse; 
- in§ 38, Abs. 1, Satz 2 über Satzungsänderungen; 
- in§ 39, Abs. 1 und 4 über die Auflösung der Spar-

kassen. 
An verschiedenen anderen Stellen, in denen die Muster­
satzung vom Gewährverbande spricht, so 

- in§ 4, Abs. 2 u. 3 

- in§ 9, Abs. 1 

- in§ 32 u. § 38, Abs. 1, war in den im Auseinander-
setzungsver·trage enthaltenen Satzungsänderungen eine 
Erwähnung des Gewährverbandes vermieden. 

b) Die Beteiligung der beidEn Gebietskörperschaften an der 
gemeinsamen Sparkasse sollte auch bei der Ausgestaltung 
der~Oriane zum Ausdruck kommen. Dem Vorstand der 
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Sparkasse sollten ausser dem Landrat des Kreises als Vor­
sitzender neun weitere Mitglieder angehören, unter denen 
sich der Bürgermeister der Stadt und zwei von diesem vor­
zuschlagende Personen befinden mussten(§ 4, Abs . 2). 
Der Bürgermeister der Stadt vertrat den Landrat im Vor­
sitz (§ 4, Abs.3). 

Von der Berufung in den Sparkassenvorstand waren nicht 
nur die Funktionäre des Kreises, sondern auch die der 
Stadt ausgeschlossen(§ 4, Abs. 5) . 
Die Ste l lvertreter fü r den Bürgermeister und für die von 
ihm vorzuschlagenden Mitglieder sollte ebenfalls der Bür­
germeister vorschlagen (§ 4, Abs . 8) . 
Auch im Kreditausschuss sollte die Stadt durch ein Mit­
glied vertreten sein(§ 7, Abs. 2). 
Obwohl die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Sparkas-

_se "Gefolgschaftsmitglieder" des Kreises sein sollten und 
dieser auch das Personal der ehemaligen Stadtsparkasse so­
wie Ruhegehalts-, Witwen- und Waisenlasten übernehmen 
sollte (Ziff,IV - V des Auseinandersetzun~svertrages),war 
im Vertrag vorgesehen, dass das Personal von dem Vorsit­
zenden des Sparka ssenvorstandes ( statt von dem Leiter des 
Gewährver bandes auf Vorschlag des Sparkassenvorstandes) 
einzuste~len sei. Die zuständigen Organe der Gewährverbän­
de sollten (abweichend von der Mustersatzung) an der Er­
stel~ung des Verwaltungskostenvoranschlages und des Jah­
resabschlusses nicht beteiligt werden(§ 13 Abs.2 u . 3) . 

c) Überschüsse sollten nach Erfüllung der gesetzlichen Vor­
schriften über die Bildung einer Sicherheitsrücklage zu 
6~o an den seit 1824 bestehenden rechtsfähigen "Sparkassen­
rerein e.V. in Bad Oldesloe " abgeführt, der Rest unter 
Kreis und Stadt im Verhältnj.s 75 zu 25% verteilt werden 
(§ 36, .Abs. 3). 

d) Dj_e ;:;uständigkei t zur Änderung_ der Satzung_ war von den Ge­
meindeorganen auf den Vorstand verlagert (§ 38, Abs. 1~ 

Sats 1) und vorgesehen, dass nur bei wesentlichen Änderun­
gen in den wirtschaftlichen Verhältnissen oder in den ver­

waltungsrechtiichen Grundlagen eines der Gewährverbände 

die Satzungsbes~immungen über das Anteilverhältnis für 
die Haftung und 6ie Beteiligung am Reingewinn, sowie hin­
s~chtlich der Bildung des Vorstandes in einer der 

- 8 -
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Billigkeit entsprechenden Weise durch die Aufsichtsbehör­
de geändert werden solle, Diese Befugnis sollte aber von 
einem Antrag des Kreises oder der Stadt abhängig sein und 
sollte nur nach Anhörung des zuständigen Sparkassen- und 
Giroverbandes ausgeübt werden können(§ 38~ Abs. 1, Satz2) 

e) "lfor ~~!1-9~~!1-.8. der Sparkasse sollte mit den zuständigen 
Organen beider Gewährverbände Fühlung genommen und das 
Vermögen zwischen ihnen im Verhältnis ihrer Haftung im 
Innenverhältnis verteilt werden(§ 39, Abs. 1 u. 4) 

f' Ausserha]b der Satzung war die Zahlung einer einmaligen 
Abfindungssum~e an den Sparkassenverein in Bad Oldesloe 
für die Zeit, in der die Sparkasse keinen Reingewinn aus­
schütten kann, und zwar in der Höhe von 100.000,-- RM vor­

gesehen (Ziff.III des Vertrages). 

4- , ) Die in dem Auseinandersetzungsvertrag vorgesehenen Abweichun­
gen von der Mustersatzung sind nicht alle von dem Reichs­
wirtschaftsminister in die von ihm festgesetzte Satzung auf­
genommen worden . Er hat einerseits an verschiedenen Stellen 
den Text der Mustersatzung wieder hergestellt 1 andererseits 
aber Formulierungen gewählti die deutlicher als die des Aus­
einanderse·czungsvertrages zum Ausdruck bringen, dass mehrere 

Gebietskörperschaften als Träger der Sparkasse auftreten • 

a) In§ 1 Abs. 1 heisst es: 
!!])ie für den Kreis Stormarn ~!!-9,_ 9-2-~- §j;.?§.j;. ?P-9-. 9}ß.e!31E~ 
(fehlte im Entwurf) errichtete Sparkasse .• , ". 
In§ 2 Abs. 2 ist die unklare Formulierung des Ausein­
andersetzungsvertragesg "haften ... der Kreis Stormarn 

und die s·cadt Bad Oldesloe, ~!~_Q-§~1äfl!Y!=l!_b.?g2_ und unbe­
schränkt" durch die Worte ersetzt g 

"der Kreis Stormarn und die Stadt Bad Oldesloe als Ge ­

währ-Yerbände unbeschränkt", ---·- ___ ,. ___ .. 
und in § 13 A·os. 2 u.. 3 ist die "Anhörung der zuständigen 

Organe §2!. ~~~v?,EJ-!'Y~FE~!l-9-~" wieder eingefügt worden 
Allerdings ist anderseits gem. § 1 Abs. 3 der geanannten 
Satzung die Sparx:asse "dem für ihren Gewährverband zu-_ ..... _._ __ -----·----- ........ --------
ständigen Sparkassen- und Giroverband als Mitg].ied ange­

schlossen." ."Der Text der Mustersatzung war insoweit 
auch durch den Vertrag nicht geändert worden); 

- 9 
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gem. § 4 Abs.2 besteht der Vorstand aus "dem Landrat des 

Ge~,§i:hry~!'.9§E.9~~ als vorsitzendem", nicht VJie nach dem 
Vertrage,g "dem Landrat als Leiter des (l•eisko11111,unalver­

bandes Storrn.arn", und gem. § 9 .i,.bs. 1 stellt nicht der 

Sparkassenvorstand, sondern der Leiter des Gewährverban----~--------
~~~ die Beamten U.nter"tellten) der Sparkasse ein und 
entlässt sie. 

(In den beiC.en letzten Pi!..llen ist der Wortlaut der iVlu­

stersbtzun6 wieder hergestellt worden). 

b) Eini~e Zuständigkeiten, die nach der Mustersatzung dem 
Ge'.;U1rverband zustehen, sollten nach dem Auseinander-

ifO 

se LzunJsvertrag auf den Vorstand verlagert werde~. Dem 

hat der Reichswirtschaftsminister nicht entsprochen, son­
dern die Regelung der Mustersatzung wiederhergestellt,so 
z.B. 

hinsichtlich der Bestellung der 9 weiteren Mitglie­
der des Vorstandes und ihrer Stellvertreter(§ 4 
Abs. 2 u. 8) 9 

hinsichtlich der Anstellung des Personals (§ 9 Abs.i 
Satz 1); 

hinsichtlich der Anhörun6 der Vertr~tungsorgane der 
Gewährver-bände beirn Ver- .. altun.._;skostenvoranschlag und 

beim Jahresabschluss (§ 13 Abs. 2) • 

c) Der Reichswirtschbf~billinis~er hat auch die Einschränkun­
gen der ßefu~ni~se de1 Aufsichtsbehörde zu satzungsände­
rungen (§ 38 ~os.l) beseitigt und danit den Rechtszustand 

~em.§ 28 ~bs.3,SpVO, wiederhergestellt, wonach der Re­
_;ie1·un-..}s~rä.si6.ent bei veräna.erten Umständen oder beim 

Vorliegen offenbarer Mißstände die Satzung der Spark~sse 
ändern kann, ohne dass es hierzu eines Antrages der Ge­
währverbände oder einer Anhörung des zuBtändigen Spar­

kassen- und Giroverbandes bedürfte. 

II. ------
Am 1.7.1947 hat der s,arkassenvorstand als erste Satzungsä~­

derung beschlossen, dass der Name der Sparkasse in "Kreis­
sparkasse Stormarn" zu ändern sei. Sämtliche Vertreter- der 

Stadt Bed Oldesloe, unter ihne~ auch der Btirgermeistef, 

- :.o -
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haben dieser Satzungsänderung zugestimmt" Der Schleswig-Hol­

steinische Minister des Innern hat die Änderung am 25.8.l947 
genehmigt. 

III. ----... -
Am 1.6.1958 ist das Sp?rkassengesetz für das Land l:,chleswig­

Holstein v~m 6.5.1958 (GVBl.S .191) in Kr~ft getreten,welches 
den Erlass einer neuen Satzung notwendig macht. 

Über die dadurch aufgeworfenen Fragen ist zwischen Kreisaus­
schuss und Magistrat veihandelt worden, ohne dass bisher 
eine Einigung erzielt werden konnte. 

a) Es liegt jedoch ein von der Stadt gefertigter Entwurf für 
eine neue Regelung vor. Nach dem städtiscben Entwurf ist 
die Stadt bereit, auf ihre bisherige Stellung als Gewähr­
träger zu verzichten und lediglich im Innenverhältnis 
eine Haftung in Höhe von 25% bestehen zu lassen. Sie will 
sich mit zwei Mitgliedern im Sparkassenvorstand begnügen 1 

erwartet aber, dass der Bürgermeister der Stadt bzw. ein 
von der Stadtvertretung vorgeschlagenes anderes V9Pstands­

mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden des Sparkas­
senvorstandes und zum Mitglied des Kreditausschusses ge­
wählt wird und dass diese Rechte satzungsmässig gesichert 
werden. Sie besteht ferner auf der bisherigen Beteiligung 

der Stadt und des Sparkassenvereins an den Überschüssen 
und andern Vermögen im Falle der Auflösung der Spa-rkasse. 

b) Auch der Kreis ha~ als Diskussionsgrundlage einen Abän­
derungsvertrag entworfen. Danach ist eine zeitJich unbe­
schränkte Mithaftung der s~adt im Innenverhältnis, eine 
Beteiligung an den Überschüssen und im Falle der Auflösung 
der Sparkasse auch an ihrem Vermögen vorgesehen. ]as ne­
teiligungsverhältnis ist jedoch offen gelassen. Ausserdem 
ist der Stadt ein Vorschlagsrecht für eine noch zu bestim­
mende Zahl von Vorstandsmitgliedern eingeräumt, jedoch 
keine Verpflichtung zur lahl eines der städtischen Mit­
glieder zum ste:;..1 vertretenden Vorsitzenden . .Auch j st nj_cht 
festgelegt, dass bestimmte städtische Beamte gewählt wer­
den müssen. Eine Vertretung der Stadt im Kreditausschuss 
ist nicht vorgesehen. Die Vereinbarung soll lediglich 
Yertraglich erfolgen~ eine vbernahme der Verpflichtungen 
in die Satzung ist nicht ausdrücklich erwähnt. 

- , 
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Innerbalb des Kreisausschusses wird von einigen Mitgliedern 
die Auffassung vertreten, dass der Stadt keine Sonderrechte 
zustünden. In den letzten Kriegsjahren seien mehrere andere 
Sparkassen zwangsweise auf die Kreissparkasse überführt wor­
den, ohne dass ihnen irgend welche Rechte hinsichtlich der 
Vorstandsbesetzung, Gewinnbeteiligung oder Verteilung des 
Vermögens eingeräumt worden wären. Allenfalls könne die 

Stadt entsprechend ihrem prozentualen Anteil an den Einlagen 
der Kreissparkasse (das sind rund 18%) Vorstandsmitglieder 
ernennen und am Gewinn beteiligt bleiben. 

IV. --- -
Der Landrat des Kreis~s Stormarn hat dem Unterzeichnenden im 
Auftrag des Kreisausschusses folgende Fragenzur rechtlichen 
Prüfung unterbreitet~ 

1.) Ist der Vertrag vom 12.4.1944 rechtswirksam zustande gekom­
men? Konnte der Krej_s sich damals ohne zeitliche Begrenzung 
rechtswirksam hinsichtlich der Vorstandsbesetzung, der Ver­
teilung der Überschüsse und der Verteilung des Liquidations­
erlöses binden? 

2.) Welchen Einfluss haben die inzwischen eingetretenen tatsäch­
lichen und rechtlichen Entwicklungen (~ährungsreform, SpaT­
kassengesetz) auf die Sonderrechte der Stadt 

- hinsichtlich der Gewährträgereigenschaftt. 
- hinsichtlich der Besetzung von Sparkassenorganen 

(insbesondere hinsichtlich des stellvertretenden 
Vorsitzes im Vorstand); 
hinsichtlich der Gewinnausschüttungen an die Stadt 
und den Sparkassenverein und ihrer Höhe; 

- hinsichtlich der Verteilung des Liquidationserlöses? 

3-) Welche Regelung ist heute möglich 
- in der neuen Sparkassensatzung; 
- in einem besonderen Vertrage zwischen den bisherigen 

Gewährverbänden? 

B) Rechtsgutachten 
-- Lll- ~ .. . II • • • a. · - - -- -

I. 

!?1:~. ;?~ .9?!!=:~!Y.!ld}._ag~n ö._e! ~ ~~ß~l Y.?S __ Y-9!1_ 1.2ß-4j 4- 5 · 
1.) !?1~ _ ~P.9!9-E~K 9 ~!? _ !:t~i chE:v:'iT~CE S:h?.f1.s!11}!12-E>.t~!2. vom 14.7.1944 

beruht auf der ihm durch die Verordnung Uber Massnahmen auf 

- 12 --
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dem Gebiete des Bank- und Sparkassenwesens vom 5 12.1939 
· (RGBl. I, S. 2413) zunächst bis zum 31.12.1940 vom Ministerrat 
für die Reichsverteidigung erteilten und durch die Änderungs 
verordnung vom 31 , 12.1940 (RGBl.1941 I,S.19) auf unbestimmte 
Zeit verlängerten Ermächtigung, auf dem Gebiete des Kredit­
wesens die zu einer zweckmässigen Gestaltung der OrganJ.sa­

tion erforderlichen Massnahmen zu treffen, u .a. Kreditinsti­
tute zusammenzuschliessen, bestehende Satzungen zu ändern 

und hierbei die zur Auseinandersetzung der Beteiligten er­
forderlichen Anordnungen zu treffen, wobei er von dem beste­

henden Recht abweichen durfte. Von dieser Ermächtigung hat 
er in grossem Umfange zur Rationalisierung des Sparkassen­
wesens unter dem Gesichtspunkt der Personaleinsparung Ge­
brauch gemacht. 

- vgl. die langen Listen von Zusammenschlüssen jm 
Ministerialblatt des Reichswirtschaftsministeriums 
von 1939 -· 1945, 

Die Ermä6htigung war in ihrer Art durchaus nicht neuartig . 
Art.5 im Kapit~l I des 5-Teils der III.Verordnung des Reichs­
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und 

zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6.lo .J 93l(RG 
Bl ,I~S-537) hatte den Landesregierungen in Bezug auf Spar­
kassen und andere kommunale Kreditinstitute befristet eine 
fast gleichlautende Ermächtigung erteilt, die mehrmals ver­
längert worden war und in der lediglich die Kompetenz zur 
Regelun6 der Auseinandersetzung fehlte, die jedoch damals 
gern.§ 17 in Verbindung mit§ 4 SpVO den Aufsichtsbehörden 
zustand. Auch die Landesregierungen sollten damals bei ihren 
Massnahmen von äem bestehenden Landesrecht abweichen können • 

Obwohl der Reichswirtschaftsminister ermächtigt war, bei sei­
nen ·Massnahmen von dem bestehenden Recht - und zwar von 
Reichs- und Landesrecht - abzuweichen, entfällt doch deswe­
gen nicht jede rechtliche Prüfung der Anordnung vom 14,7, 
1944, Vielmehr bedeutet die Ermächtigung, vom bestehenden 
Recht abzuweichen, nicht, dass es dem Reichswirtschaftsmini­
ster freigestanden hätte, beliebri1ge Willkürmassnahmen zu 
treffen . Er blieb vielmehr an die allgemeinen Grenzen , wel­
che für die Ausübung eines eingeräumten Ermessens gelten~ 
gebunden und hat von der Ermäcntigung auch in diesem Sinne 
tatsächlich Gebrauch gemacht. 

- 13 -
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vgl.Wackerzapp "Sparkasse" 1942 S . 83i "Es ist ein anerkann­
ter Rechtssätz, der auch bei der Praxis des Reichswirt­
schaftsministers bei Anwendung seiner unbeschränkten Vo]l­
machten nach der Anor dnung v.5 . 12.1939 immer wieder durch­
leuchtet, dass eine nach freiem Ermessen zu fällende Ent­
schej_dung nicht in Willkür ausarten darf, sondern stets 
nur unter angemessener Würdigung aller berUcksichtigen~­
werten Interessen erfolgen soll." 

Insbesondere entspri cht es nicht der Praxis des Reichswirt­
schaftsministers, von den Befugnissen zum Abweichen vorn gelten­
den Recht im Einzelfall Gebrauch zu machen, sondern er legte 
grossen Viert darauf, wie in der Vergangenheit generelle Rj"cht­
linien festzulegen, um die Grundlage für eine gleichmässige Be­

handlung aller Sparkassen zu schaffen. Das geht aus der Tatsa­
che hervor, dass er zwei Tage nach dem Erlass der Verordnung 
des Reichsverteidigungsr ates einen Erlass über die Vereinfachun~ 
der Verwaltung im Bereich des Sparka-ssenwesens (Preussische Mu­
stersatzung und Geschäftsanweisung für den Sparkassenleiter vom 
27.12.1939) (RWMB1.S.6lo) herausgab. Die Rechtsgrundsätze,die 
im Anschluss an die Brüning'sche Notverordnung durch die Praxis 
der Aufsichtsbehörden herausgearbeitet wurden, sind daher auch 
auf die Massnahmen des Reichswirtschaftsministers im Kriege 
grundsätzlich anzuwenden, sowejt nicht etwa die unterschiedli­
chen Zielsetzungen der Massnahmen im Wege stehen. Wenn die Er­
mächtigungen in ihrem Wortlaut auch fast völlig übereinstimmen 7 

so hatten sie doch einen unterschiedlichen Zweck. In den Jahren 
von 1931 an wurden Sparkassen zusammengelegt, um unrationelle 
finanzielle Aufwendungen zu vermeiden und Organisationen zu 
schaffen, welche in der ~age waren, die an sie gestellten wirt­
schaftlichen Anforderungen zu erfüllen. Für den ReichswirL­
schaitsminister traten andere Gesichtspunkte hinzu, vor allem 
der 9 möglichst viel Personal, das bis dahin in den Sparkassen 
beschäftigt war, freizustellen, um es dem Einsatz i.n der Wehr­
macht oder in der Kriegswirtschaft z~führen zu kdnnen . 

Die Ermächtigungen des Reichsverteidigungsrates, die zunächst 
befristet erging, wurde 1940 auf unbestimmte Zeit verlängert . 
Sie galt dami~ jedenfalls so lange, als der Reichsverteidigungs­
rat Gesetzgebun6skornpetenzen ausüben konnte. Es braucht hier 

nicht untersucht zu ~erden, ob sie über den Zusammenbruch hin­
aus galt 7 da die Massnahmen bezüglich der Kreissparkasse Stor­
marn vorher getroffen wurden. 

- 14 -
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2.) Die Rechtsgrundlage für den Erlass der Durchführungsbestimmun---------·-·-· -------------
' ge~_·,9-~!'2!.1_ Q.~!1. ~~g?;!~r);lr1ß;~.P!§i.,s3;,sl~!1}~!.!. in Schleswig bildet § 17 
in Verbindung mit§ 4 der Sparkassenverordnung. 

3 ) a) Der ~~~21E?~§~F~~~J~!1g~y~rtr9g vom 12.4.1944 ist ein öffent­
lichrechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Stormarn und der 

Stadtgemeinde Bad Oldesloe. 

Sein Gegenstand ist die Regelung eines öffentlichrechtlichen 
Verhältnisses, das gem.J 1 der Verordnung vom 5.12.1939 end­

gültig durch den Reichswirtschaftsminister zu regeln war,wo­
bei aber Raum für eine vertragliche Regelung blieb. Diese 
stand allerdings unter dem Vorbehalt der über den Zusammen­
schluss erlassenen Anordnung des Reichswirtschaftsministers 

und der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen, was auch in der 

Präambel zum Vertrage zum Ausdruck gebracht worden ist . 

Die Vertragspartner standen sich in einem öffentlichrecht­
lichen Vertragsverhältnis als gleichgeordnete Träger öffent­
licher Verwaltung gegenüber. Zwar unterstand die St adt als 
kreisangehörige Gemeinde der Aufsicht des Landrats, doch 
handelte dieser bei Abschluss des Auseinandersetzungsver­

trages nicht als Staatsbehörde, sondern als Organ des Kreis­
kommunalverbandes. Im übrigen stand ihm auch die Sparkassen­
aufsicht nicht zu, diese war vielmehr einheitlich dem Re­

gierungspräsidenten anvertraut. 
vgl. § 28 Abs. 1 SpVO; der Erlass des Reichswirt­
schaftsministers vom 2.lo.1943 (RWMBl.S.806) 
hatte daran nichts geändert. 

Da der Vertrag zwischen Kreis und Stadt über einen Gegen­
stand abgeschlossen wurde, hinsichtlich dessen kein Subor­
dinationsverhältnis bestand, ist er als ein koordinations­

rechtlicher Vertrag anzusehen . 

b) Soweit der Inhalt des Vertrages mit dem Inhalt der in diesem 
Falle getroffenen behördlichen Verfügungen (deren Bestand­
~eil auch die festgesetzte Satzung war) nicht übereinstimmt~ 
gehen diese dem Vertrage vor. Insbesondere sind die in dem 
Vertrage vorgesehenen satzungsänderungen nur insoweit als 

bindendanzusehen, als sie nachträglich durch die Aufsichts-
behörde sanktioniert wurden. Allenfalls können Änderungs­

vereinbarungen, die nicht oder nicht in der im Vertrag 

- 15 -
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vorgesehenen Form in die festgesetzte Satzung aufgenommen 
wurden 1 herangezogen wurden, herangezogen werden, um das 
Verhältnis der Vertragsparteien im Innenverhältnis zu be­
stimmen. 

II. 

Der_ Inhalt_der_];:944/45. getroffenen_Regelun_g. 

ll(o 

Die Gewährträgerscha'.ft und das in dieser tlinsicht vom 1. 7, 1944 an 
zwischen Kreis und Stadt bestehende Verhältnis ist in den behörd­
lichen Anordnungen und der Satzung nicht eindeutig und klar gere­
gelt, während über die beabsichtigte Beteiligung der Stadt an der 

Verwaltung der Sparkasse, an den Überschüssen und dem Liquidations­
erlös~ die ausschliesslich durch den Auseinandersetzungsvertrag und 
die Satzung geregelt sind, keine wesentlichen Zweifel bestehen 

1 . ) a) Die Durchführungsbestimmungen i~E- Jt~_gierypg§pf§_iS~-~~!]-.:_ten 
vom 27,1.1945 (Ziff. I - 3) regeln ausdrücklich nur den 
Übergang der naftung für Verbindlichkeiten der übernommenen 
Stadt~parkasse. Vom Tage der Vbernahme an soll die überneh­

mende Kreissparkasse primär für zweifelhafte "Forderungen 11 

(gemeint sind wohl auch die Verbindlichkeiten) haften (I-4) . 

Die subsidäre Haftung der Stadt als Gewährvervand der S+adt-
sparkasse beschränkt sich von der Übernahme an auf die 
Ordnungsmässigkeit und Vollständigkeit der in der Bilanz 
zum 30.6.1944 ausgewiesenen Forderungen und Verbindlichkei­
ten (I - 3 Satz 3). Im übrigen soll sie enden und auf den 

Kreis übergehen (I -3), Satz 2 u. 3) . 

Diese Formullirung ist erstaud.ich, da sie unberück:sichtigt 
lässt, dass die Stadt nach der vom Reichswirtschaftsminis t er 
festgesetzten Satzung für die Verbindlichkeiten der überneh­
menden Sparkasse mithaftet. Denn zu deren Verbindlichkeiten 
gehören vom ]77. 1944 an auch die der übernommenen Stadtspar ­
k~sse . bs könnte der Eindruck entstehen, als solle die 
Stadt von der Mi t haftung für die Verbindlichkeiten der 
Kreissparkasse ausgeschlossen sein. 

- 16 -
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b ) Die Bestimmungen des Auseinanaersetzungsvertrages und der 
festgesetzten Satzung über die Gewährträgerschaft bestäti­
gen diesen Eindruck nicht. Nach dem Auseinandersetzungsver­
trag (Fassung für§ 2 der Satzung) soll 

"für die Verbindlichkeiten. der Sparkasse. (d.h.der 
Kreissparkasse) der Kreis Stormarn und die Stadt 
Bad Oldesloe, als Gewährverband und unbeschränkt 
haften." 

Der Reichswirtschaftsminister hat die Mithaftung der Stadt 
sanktioniert. Er hat allerdings die unklare Formulierung 

des Auseinandersetzungsvertrages nicht wörtlich übernommen, 

sondern klargestellt, dass nicht der Kreis und die Stadt zu­

sammen "als Gewährverband" anzusehen seien (was an di e Be­
gründung eines Gesellschaftsverhältnisses zwischen Kreis 
und utadt denken liess), sondern dass beide Gebietskörper­
schaften 11 als Gewährverbände" ( i. d. Mehrzahl) haften sollen. 

vgl . unter A I,3 und A I,4 die Angaben über den1unein­
heitlichen Sprachgebrauch in den Satzungsformulierun­
gen des Auseinandersetzungsvertrages und in den fest­
gesetzten Satzungsänderungen . 

Auch diese Formulierung ist aber nicht klar, da sie njch~ 

erkennen lässt, in welchem Verhältnis Kreis und Stadt zu­

einander stehen sollten . 

2 . ) Die rechtliche Bedeutung der Beteiligung der Stadt an der Ge­
währträgerschaft lässt sich ·nicht aus den oben angegebenen For­
mulierungen entnehmen, sondern nur aus der gesamten Ausbestal­
tung des Verhältnisses zwischen Kreis und Stadt , die im Aus­
einandersetzungsvertrag und in der vom Reichswirtschaftsmini­

ster festgesetzten Satzung geregelt ist , 

a) Das ~crhä~tnis isL folgendermassen bestimmtg 

- die Spar- und Leihkasse der Stadt Bad Oldesloe ist 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Kreisspar­
~asse ~berführt woraen, (Anordnung des Reichswirtschafts­
minis-ce_rs vom. 14, 7 . 1944, Ziff. I); 
mie Kreissparkasse ist dem für den Kreis zuständigen 
Sparkassen- und Giroverband angeschlossen(§ 1 Abs . 3 
cier Satzung); 

- dem Vorstand steht der Landrat des Kreises als Vor­
s i tzender vor(§ 4 Abs. 2a der Satzung); 

-, ,.., 
- ..l.. j -
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- dieser bestellt als Kreisorgan auch die anderen 
9 Mitglieder des Vorstandes(§ 4 Abs . 2b der Satzung); 

- die Mitglieder des Sparkassenvorstandes sind Ehren­
beamte des Kreises (§ 5 Abs. 1 der Satzung); 

- das Personal der Sparkasse wird von dem Landrat 
eingestellt und entlassen(§ 9 Abs. 1 der Satzung); 

- sie sind "Gefolgschaftsmitglieder" des Kreises Stor­
marn (Ziff. IV des Auseinandersetzungsvertrages in 
Verbindung mit§ 9 Abs. 1 de:::- Sparkassenverordnung) . 

Insoweit ist die Stadt an der Gewährträg~rschaft nicht be­
teiligt . Von einer vollen Teilnahme seitens der Stad~ daran 
kann also nicht gesprochen werden. 

b) Nur hinsichtlich bestimmter Funktionen ist der Staut die 
Stellung eines Gewährträgers eingeräumt~ 

- die Sparkasse ist auch fü r sie errichtet (§ 1 Abs. 1 
der Satzung) ; 

- die Stadt haftet neben dem Kreis als Gewährverband 
unbeschränkt und im Innenverhältnis mit 25% 
(§ 2 Abs . 2 der Satzung); 

- jhr Bürgermeister muss in den Vorstand gewählt werden 
und hat ein Vorschlagsrecht für zwei weitere Mitglie­
der\§ 4 Abs. 2b der Satzung) ; 

- ihr Bürgermeister vertritt den Vorstands-Vorsitzenden 
(§ 4 Abs,3 der Satzung)r 

- weder die Mitglieder ihres Magistrats noch ihre 
Beamten und Angestellten, ebenso wenig wie die 
des Kreises öürfen in den Vorstand berufen werden. 
(§ 4 Abs. 5 der Satzung1; 
auch im Kreditausschuss ist die Stadt vertreten 
(§~Abs. 2 der Satzung); 

- das Einvernehmen ihrer Vertretungskörperschaft ist 
zum Verwaltungskostenvoranschlag und zur Jahresrech­
nung einzuholen :§ :3, Abs. 2 u.3 der Satzung); 

- sie selbst und aer Sparkassenverein haben Anspruch 
auf Betei:igung an den auszuschüttenden UberschUssen 
\ § 3 6 -~ b s o 3 . : 

- im Fal:e der Auflösung der Sparkasse soll der Stadt 
l.~ des Vermögens zuflieseen (§ 39 Abs.4 der Satzung)o 

Im Auseinandersetzungsvertrag war ihr sogar ein Vorschlags­
recht zu Satzungsänderungen zugedacht und auch sonst sollte 
ihr .Anteil an ö er 1,:erwaltung der Sparkasse dadurch erhöht wer­

den, dass Rechte, nie nach der Mustersatzung dem Gewährträger 
zustehen, auf den Vorstand verlagert werden sollten. Dem ist 
freilich öer Reichswir~schaftsminister nicht gefolgt. 

- :s -
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3.) Im ganzen ist es also ein sehr erheblicher Ausschnitt aus den 

Funktionen des Gewährverbandes, an dene·n neben dem Kreis auch 

die Stadt "als Gewährverband" teilnehmen soll, abeT doch eben 
nur ein Ausschnitt, Dieser bezieht sich aber nicht nur auf daE 
Innenverhältnis der Sparkasse. § 2 Absatz 2 der Satzung be­

stimmt, dass sich jeder Gläubiger - also ein Aussenstehender -

subsidär an Kreis und Stadt halten kann, die "als Gewährver­
bände" unbeschränkt haften. Nur im Innenverhältnis ist die 
Haftung der Stadt auf 25% beschränkt. 

Es kann somit als Ergebnis festgestellt werden, dass die 
1944/45 getroffene Regelung die volle Funktion des Gewährver­
bandes dem Kreise zudachte und dass die Stadt nicht in vollem 

Umfange, sondern nur in einzelnen Beziehungen - allerdings in 
wichtigen und zahlreichen - neben dem Kreise auch Funktionen 
eines Gewährverbandes haben sollte. Im Satzungswortlaut kommt 
dieses Verhältnis zwischen Kreis und Stadt nicht deutlich zum 
Ausdruck, indem an verschiedenen Stellen Kreis und Stadt ne­
beneinander als "Gewährverbände" bezeichnet werden, während 

an anderen Stellen der Kreis als der "Gewährverband 11 er­
scheint. Dieser Sprachgebrauch ist jedoch nicht massgebend. 

Die hier gegebene Deutung beruht auf einer Würdigung der Funk­
tionen, welche die Stadt nach dem Auseinandersetzungsvertrag 
und den behördlichen Anordnungen erfüllen sollte~ nur in ein­
zelnen Beziehungen die Funktion eines Gewährverbandes wahr-~ 
nehmen. Ob das in allen Fällen in der vorgesehenen .Form zu­
lässig war, wird im nächsten Abschnitt zu erläutern sein. 

III. -----i.. -
1!J§!_ 9-1.~. l-~ß:!+t..ß-2 g~:CF5?f!_ep.3_"f-~ß~}-~!)-f{ !.e~p.~1}_99-, Zl1J§-~Siß1, 

Für die Rechtsgrundlagen wird auf die Ausführungen unter B) I,) 
verwiesen. Gegen die formelle Rechtsgültigkeit der Anordnung be­

stehen keine Bedenken. 

Esaist jedoch zu untersuchen , ob der Reichswirtschaftsminister 

in der Lage war, im Rahmen des damals geltenden Rechts der Stadt 
Bad Oldesloe die erwäi:lni:;en Sonderrechte zu gewähren. 

1.) ~e!_.~La_p ~ 
Im preussischen Gesetzesrecht wat zwar die Namensgebung der 

- 1.9 -
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Sparkassen nicht geregelt, doch hatte die Praxis der Aufsichts­
behörden in§ 1 der Mustersatzung für Sparkassen ihren Niedel'­
schlag gefunden Danach galt für den Namen der öffentlich­

E~.fh~l-ifP~E. Sparkassen der Grundsatz der Pormenstrengei Der 
kommunale Charakter und der Gewährträger musst~n sich aus dem 

Namen in jedem Falle erkennen lassen, während jede Bezeichnung 

als unzulässig angesehen wurde, die auf einen anderen als den 
tatsächlichen Gewährträger hindeutete. 

vgl. Perdelwitz-Fabricius-Kleiner a.a.o., s.167 
Erl. I-c-zü·s·1·Mü~sa:-··-·------

Nach dem Friedensrecht wurde es als zulässig angesehen, dass 
eine Sparkasse sich als ''Kreis- und Stadtsparkasse" bezeichne­
te , wenn sie ent IBder von einem Zweckverband betrieben wurde, 
an dem Kreis und Stadt beteiligt waren, oder wenn die Stadt 
neben dem Kreis noch besonders die Gewähr übernommen hatte. 

R.§!9-.t!-~ 1-1 ~ ,:}'~ ?!J-91-U§,:-!<:J. e 1:!1~ ! a. a. 0. 

Diese Grundsätze wurden von dem Reichswj_rtschaftsminister und 

den Aufsichtsbeb.örden auch noch im Kriege befolgt. Wo ledig­
lich der Kreis als Gewährträger haftete, legte der heichswirt­

schaftsminister Wert auf die Wahrung des Grundsatzes der Fir­
menwahrheit und lehnte die Bezeichnung einer aus der Zusammen­
legung einer städtischen Sparkasse mit einer Kreissparkasse 
entstande.1en Anstalt als "Kreis- und Stadtsparkasse II ab, obwohl 
aus den Kreisen der Sparkassen- und Giroverbände geltend ge­
macht wurde, ä.iese Bedenken seien unbegründet, da die Stadt 
mj_ttelbar im 1·ege der Kreisumlage für ein etwaiges Defizit der 

Kreissparkasse aufzukommen habe. 
Ygl. Wackerza-:)p; 
Auseinändersetzung zwischen den Beteiligten bei 
'.:;usammen:egung von Sparkassen, "Sparkasse" 1942 S.81 f. 

Der Reichswirtschaft~minister hat jedoch im Krjege auch in an­
deren Fällen der Bezeichnung 11Kreis- und Stadtsparkasse" zuge­
stimmt, seibs~ wenn nur eine Haftung der Stadt im Innenver­
hältnis begründe~ wurde. 

So im Fa::e der Zusammenlegung der Spar-und Le ihkasse 
Eckernförde. Vgl. die Satzungsänderungen vom l,9.]943 
~re~sb:att des Xreises Eckernförde vom 17.9,1943, s.35. 

Da im Fal:e der Xreissparkasse Stormarn sogar eine Haftung der 
Stadt im Aussenver~ältnis angeordnet wurde, können Bedenken 
gegen d.j_e _u.norä.mmg ä.er Bezeichnung 11Kreis- vnd Stadtsparkasse 
Stormarn in Baä. Oldesloe" nicht erhoben werden. 

- 2,) -
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2.) Die_ Mj thaftunß_ der_ Stadt . 

a) Solange die Sparkasse nur in einem "besonderen, von andereri 
Kassen der Stadtverwaltung unvermischt zu erhaltenden Fonds" 

Preussisches Sparkassen-Reglement vom 12.12.1838 
(GS 1839 S.5) Ziff. 6 

bestand: konnte die Frage gar nicht auftauchen, ob neben ih­
rem Träger auch eine andere Gebietskörperschaft für die Ver­
bindlichkeiten der Sparkasse haften könne. 

vgl. Görg~ Die Zweckverbands-Sparkasse 
Reichsverwaltungsblatt 1942 S.481. 

b) Als die Sparkassen auf Grund der Notverordnungen von 1931 
und der zu ihrer Durchführung erlassenen landesrechtlichen 
Vorschriften eigene Rechtspersönlichkeit erhielten, änderte 

sich die Lage insofern, als dadurch wenigstens theoretisch 
die Möglichkeit geschaffen wurde, dass für die Verbindlich­
keiten dieses Rechtsträgers nicht nur e1ne, sondern mehrere 
Gebietskörperschaften die Haftung übernehmen konnten. nas 

bedeutet aber nic~t, dass mehrere Gebietskörperschaften, 
ohne sich zu einem Verband zusammenzuschliessen, gemeinsam 
eine Sparkasse betreiben und nebeneinander im vollen Umfan­
ge die Funktionen von Gewährverbänden übernehmen könnten. 

In der Regel spricht die SpVO von ~i!!~l!! .. f!~~ährverband. .,.,.., ...... .,.. 
Die F0rmulierung in§ 1 Abs. 1 "die von Gemeinden 
oder Gemeindeverbända:i betriebenen Sparkassen" kann 
nicht dagegen angeführt werden, da hier nicht nur von 
mehreren Gemeinden, sondern auch von mehreren Sparkas­
sen die Rede ist . Sie wurde wohl mit Rücksicht daräuf 
gewählt, dass auch die von mehreren Gemeinden in der 
Form eines z~eckverbandes betriebenen Sparkassen er­
fasst werden sollten . 

Aussertiem können verschiedene Funktionen des Gewährverbandes 
- wie vor allem die Dienstherreneigenschaft für das Sparkas­
senpersonal - ihrer Natur nach nur von einer einzelnen Ge­
bietskörperschaft oder von einem organisierten Verband von 
Gebietskörperschaften wahrgenommen werden. Grundsätz1ich 
gilt daher auch für das Recht der SpVO, dass die Sparkasse 
nur f:1!1.~E. Jewährverband haben kann, welcher entweder eine 
Gebietskörperschaft oder ein verband von Gebietskörperschaf­
ten is~. ~o mehrere Gebietskörperschaften gemeinsam mit 
gleichen Rechten und Pflichten eine Sparkasse betreiben. 
ohne sich zu einem öffentlich-rechtlichen Verband 

- 2:.. -
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zusammenzuschliessen, stehen sie, ebenso wie nach dem vor 
1931 geltenden Recht - zuei nander im Verhältnis einer Ge­
sellschaft des bürgerl i chen Rechts und das von ihnen betrie­

bene Kreditinstitut ist keine Behörde und hat nicht den Cha­
rakter einer öffentlichen Sparkasse. 

vgl. den Beschluss des Kammergerichts vom lo.lo . 1929 
1 x 595/29 "Sparkasse " 1930, s. 4o. 
Er betrifft eine Sparkasse, die von einem Amt des 
Hannöverschen Rechts betrieben wurde und die nach 
Auflösung des Amtes von den zu ihm gehörenden Gemein­
den fortgesetzt wurde, ohne dass ein Zweckr~·~erband 
zwischen ihnen begründet worden wäre. Diese Gesell­
schaft des bürgerlichen Rechts war aber keine Behörde 
und die Sparkasse hatte deshalb den Charakter einer 
öffentlichen Sparkasse verloren. Einederartige Ein­
richtung hätte nach§ lo des Kreditwesengesetzes vom 
25,9,1939 (RGBl.I, s.195:5) gar nicht mehr als 
"Sparkasse" bezeichnet werden dürfen. 

Von dem Grunasatz, dass die Sparkasse nur einen Gewährver­
band haben kann, und dieser allein für die Verbindlichkeiten . 
der Sparkasse haftet, ist allerdings eine Ausnahme gemacht 
wordeno Im Zusammenpang mit der Bankenkrise mussten zahlrei­
che notleidende Sparkassen mit anderen Sparkassen zusammen­
geschlossen werden, um sie zu sanieren. Die Übernahme dieser 

notleidenden Sparkassen bede~tete für die übernehmenden· 
Spark~ssen· und ihre Gewährverbände häufig eine schwere Be­
lastung. Sie hatten Risiken zu übernehmen, die durch Ge­
schäftsabschlüsse entstanden waren, die zeitlich vor der 
Übernahme getätigt worden waren. Es fiel ihnen unter Umstän­
den auch die Verantwortung für das von ihnen nicht zu ver­
tretende Handeln der Organe des Gewährverbandes der übernom­
menen Sparkasse zu. Um die Situation der mit diesen Risiken 
und Verantwortungen belasteten Gewährverbände übernehmender 
Sparkassen zu erleichtern und gleichzeitig den sanierten 
Sp8rkassen eine breitere Kreditgrundlage zu schaffen, wurden 
die Aufsichtsbehörden ermächtigt, bei der Auseinandersetzung 
eine Entschädigung des Gewährverbandes der übernehmenden Kas­

se in verschiedenen Formen vorzusehens 
Entweder durch eine einmalige Abfindungszahlung des Gewähr­

verband.es der übernommenen Kasse an den der übernehmenden 
oder dadu.ccn., ;'dass der GPwährverband der übernommenen Spar­
kasse . . . im Innenverhi:ü tnis an der Haftung beteiltgt 
blei bt.11 

- 22-



(") 
0 
\ 

w 
C ..-.. 

(9 

L.. LL 
0 

CO -~ CU 

E ..c 
(.) 
cn 
C 

L.. (].) 

0 
E 
(].) 
0) 

1 ' 
cn 
0) 

Cl) C 
:::J 
..c 
(.) 
cn 

> 
s._ 

0 
LL 

■ (].) 

..c ..c 
(.) 
cn 

(.) ......, LO 
:::J CX) 
(].) 0 

L.. o"'" 

CO 
(].) LO 
·- ~ 
"'O~ 

cn ..c s._ 
(.) (].) 
s._ 

E :::J 
■ "'O E Q) ......, 

:::J s._ 
(].) C 

L.. "'O ......, 
s._ ~ 

~ 
·o (].) 
~ -~ (].) e 
(9 a_ 

• • 

• • 

rl 
-tj­
(\J 

- 22 -

Ziff.6, Abs.3, Satz 2 der Durchf.u,Ausf,Best .zur 
preuss. SpVO v.12.8.1932 (TuffiliV, S.817); 
dazu Perdelwitz-Fabr icius-Kleiner, S.135, Erl.6 zu§ 17 ------·----·--- --- -------~-- SpVO. 

Da es sich bei der Zusammenlegung von Sparkassen.damals um Sa­
nierungsmassnahmen handelte, leuchtet es ein, dass die Beteili­
gung an der Haftung kein auf Dauer bestimmtes Mithaftungsver­
hältnis begründen konnte und wollte, sondern nur im Rahmen der 
AuseinandersetzunJ ein vorübergehendes Verhältnis auf Zeit dar­
stellte. Es ergibt sich schon aus dem Sinn der Mithaftung. bs 
sollten nämlich die von der übernommenen Sparkasse geschaffenen 

Risiken von ihrem Gewährverband auch mitgetragen werden. Die 
Haftungsbeteiligung war nur solange sinnvoll, als die von der 

übernommenen Sparkasse eingegangenen Risiken noch bestanden. 
Nach einem gewissen Zeitablauf wirkten sich d~se Risiken nicht 
mehr aus ; damit entfällt äUch die innere Berechtigung für die 
Mithaftung. 

vgl. Perdelwitz-Fabricius-Kleiner, S.136,Erl.6 zu§ 17 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - S p V O o 

Die Aufsichtsbehörden hatten je nach Lage des Falles zu ent­
scheiden, ob eine derartige Risikenverteilung angemessen war, 
welche Form dafür gewählt wurde und es war ihnen auch keine 
Richtlinie gegeben, für welche Dauer die Mithaftung eintreten 
sollte, sondern das hing von der Lage des Einzelfalles ab. 

c) Bei den Massnahmen des Reichswirtschaftsministers während des 
Krieges war die wirtschaftliche Sj.tuation der Sparkassen gruna.­
verschieden von der der Krisenjahre. Gemeindesparkassenswelche 
erhebliche Überschüsse·an ihre Gewährverbände auszuschütten in 
der Lage waren, wurden mit anderen öffentlichen Sparkassen ver­
einigL. Nun handelte es sich nicht darum 9 den Gewährträger der 
übernehmenden Sparkasse zu entschädigen, sondern den der über­
nommenen Kasse. Auch das geschah entweder in der Form einmali­
ger EntschädigungsleistunLen oder aber in der Form ein~Betei­
ligung des Gewährträgers der übernommenen Kasse an den Über­
schüssen der übernehmenden. Im Zusammenhang mit dieser Beteili­
gung an den Uberschüssen tritt wiederum die Mithaftung auf. Da 
von den Aufsichtsbehörden eine entschiedene Politik der Bildun0 

von Eigenkapital durch die Sparkassen vertreten wurde, die in 

der Verschärfung ä.er Vorschriften über die Bildung der Siche­

rungsrücklage zum Ausdruck kam1 
- 23 ·-
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Vgl. Runderlass des Reichs- u.Preuss. Wirtschaftsministers 
betreffend Neufassung des§ 36, Abs.3 u. 4 d.Sparkassen­
mustersatzung v.26.11.1937 (RWMBl.S.267) 

konnten sie einer Beteiligung einer anderen Körperschaft an den 
Überschüssen der übernommenen Kasse nur zustimmen, wenn gewähr­

leistet war, dass die Sparkassenorgane (auf die die Gewährver­
bände der übernommenen Kassen in der Regel gleichzeitig einen 

Einfluss erhielten) nicht ausschüttungsfreudiger wurden. Um das 
zu verhindern, wurde eine Beteiligung an den Überschüssen nur 
zugestanden, wenn der Gewährverband der übernommenen Kasse 
gleichzeitig die Mithaftung übernahm. Die Mithaftung steh~ bei 

den Kriegsmassnahmen daher in einem engen inneren Verhältnis -·· 
zur Gewährung der Überschüsse, sie ist ein Korre l at dazu und 
konnte daher auch nur zulässig sein, wenn, soweit und solange 
die Beteiligung an den Überschüssen zulässig war . Nun liegt 

freilich im hier zu begutachtenden Fall das Besondere darin, 
dass die Stadt nicht nur im Innenverhältnis, sondern auch im 
Aussenverhältnis haften sollte, ohne dass ein Zweckverband ge­
gründet wurde und ohne dass die Kreissparkasse ihren Charakter 
als öffentliche Sparkasse verloren hätte. Das war ungewöhnlicn 
und geeignet, erhebliche Rechtsunklarheiten herbeizuführen. 
Es widersprach vor allem dem Grun:J.satz, dass die Rechtsform der 
Sparkasse wesentlich durch eine behördenmässige Verflechtung 
mit dem Gewährträger, der sie auf seine Rechnung ünd durch sei­
ne Beamten betteibt, gekennzeichnet ist und dass ihr Vermögen 
zwar gegen gewisse Zugriffe geschUtzt -ist, aber dennoch zum 

Vermögen des Gewährträgers gehört. 
So der Bescbluss des 2.Ziv.Senats des Reichsgerichts 
v.19,4,1941,"Sparkasse" 1941,S.130 unter Ziff.IV,_ 

Eine derartige enge Verf.lechtung kann ihrem Wesen nach nicht 
gleichzeitig mit mehreren Behörden hergestellt werden. Diebe­
sondere Rechtsgestaltung, die vom Reichswirtschaftsminister 
auf Grund der erteilten Ermächtigung vom bisherigen Recht abzu­

weichen angeordnet worden ist, kann nur unter dem Gesichtspunkt 
gerechtfertigt werden, dass die weitgehenden und ihrer Art und 
ihrem -Umfang nach völlig ungewöhnlichen Einflussrechte der 
Stadt au~ die Sparkassen~erwaltung und ihre Ausschüttungspolitik 

nur ~ertretbar erschienen, wenn die Stadt auf der anderen Sei­
te auch im grösseren umfang zur Haftung herange zogen wurde als 

dies sonst üb:ich war. 

- 24 -
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Damit hängt aber die rechtliche Zulässigkeit dieses besonderen 
Haftungsverhältnisse davon ab, ob und in welchem Umfang die 
Stadt an dem wirtschaftlichen Ergebnis der Sparkassentätigkeit 
und an der V~rwaltung der Sparkasse beteiligt werden konnte. 
Die Frage ist nur im Zusammenhang mit der Würdigung der ande­
ren Sonderrechte zu beantworten. 

3,) Die_Beteilißung_d~r_Stadt_an den Überschüssen_der_Sparkasse. 

Auch nach 1931 war schon die Frage a~fgetaucht, ob der Gewähr­
verband der übernommenen Sparkasse an den Überschüssen der 
übernehmenden beteiligt werden könne. Es handelte sich dabei 
z.B. um Fälle 9 in denen ein Gewährverband vor dem Zusammen­
schluss seiner Sparkasse mit einer anderen erhebliche Aufwen­
dungen leisten musste, um die Zahlungsfähigkeit der Kasse zu 

erhalten, diese Kasse dann doch noch einer anderen angeschlossen 
wurde und der Gewährverband dadurch die Chance einbüsste, die 

von ihm investierten Mittel in der Form von Überschüssen wieder 
zurückzuerhalten. Die Beteiligung an den Überschüssen konnte 
in derartigen Fällen eine geeignete Form sein, den Gewährver­
band der übernommenen Kasse für seine Aufwendungen zu entschä­
digen. 

Es war allerdings umstritten , in welcher Form eine derartige 
Beteiligung rechtlich zuHi.ssig war. Einerseits wurde darauf 
hingewiesen, dass§ 14 SpVO zwingend vorschreibei die Über­
schüsse seien für Zwecke des Gewährverbandes zu verwenden. ----- ------ -· ----
Allenfalls könne sich der Gewährverband anderen Gemeinden oder 
Gemeindebehörden gegenüber verpflichten, ihnen einen Teil des 
ihm zufliessenden Gewinns weiterzugeben. 

Perdelwitz-~abricius-Kleiner, S.123, Erl.2a 
zu-~-14-SpVOo. --· -- -

Einige Sachkenner vertraten hingegen die Auffassung, § 14 SpVO 
sei nicht so eng auszulegen; oei seiner Formulierung sei nur ·an 
die üblichen Fälle gedacht worden, bei denen kein Anlass bestan­
den habe, auch noch ancere Berechtigte ausdTücklich zu erwähnen. 
Die Satzung ~önne daher auch vorsehen 7 dass ein Teil der Über­

schüsse z.B. dem Gewä~rverband einer übernommenen Sparkasse zu 
Gute kommen so::.:::..e 1 so ::..ange sic:1ergestell t sej_, dass sie für ge­
meinnützige ode~ mi:::..dtätige Zwecke verwendet würden. 

- 25 -
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Perdelwitz "Sparkasse" 1933, S.3ol• 
aFinllöh-Rg.sh "Sparkasse" 1936, s. 228. 

Die Vertreter beider Auffassungen legten aber grossen Wert darauf 

zu betonen, dass eine derartige Gewinnbeteiligung Q~I-.?1~_yp~r.=. 
gangsre_gelun~ zulässig sei, um dem Gewährverband der übernomme­
nen Sparkasse einen angemessenen Ausgleich fü1· die Aufwendungen 
zu gewähren, die er in Form von Zuschüssen in Verlustjahren ge­
leistet habe" Er dürfedaher nur auf bestimmte Zeit an den über­
schlissen beteiligt werden. 
"Eine Beteili gung des Gewährverbandes der übernommenen Kasse für 
alle Zukunft würde der Aufgabe, die Auseinandersetzung und die 
ZusammenJ.egung zu fördern, d.h. möglichst bald zum Abschluss zu 

bringen, widersprechen ... 11 

19Diese zeitliche Begrenzung des Ausgleichs ist eine der wichtig­
·sten Aufgaben der Auseinandersetzung zur endgUltigen Abwicklung 
der Zusammenlegung und baldiger Herbeiführung klarer Verhält­
nisse . " 

Koch (Regierungsrat bei der Regierung in Osnabrück): 
TIIe-Auseinandersetzung anlässlich der Zusammenlegung 
von Sparkassen, "Sparkasse " 1936, s. 228 f. _: seiner Auf­
fassung h~ben sich Per9-§}-~11P~:-!.s!EI}9}l-1-~:-J<:1-~J.P.§,I, S .136 
Erl . 6 zu§ 17, SpVO angeschlossen. 

Es ist überzeugend, dass eine Gewinnbeteiligung der angefi.i.h1·ten 
Art an einer öffentlichen Sparkasse nur auf Zeit zulässig ist . 

Es handelt sich dabei nämlich um eine Entschädigungsmassnahme • 
Sie ist getroffen im Rahmen einer Auseinandersetzung anlässlich 
der ~usammenlegun6 verschiedener Sparkassen zum Zwecke ihrer Sa­

nierung. Es liegt schon im Wesen der Entschädigung, dass sie die 
Abgeltung für verlorengegangene Werte ist und nicht dazu dienen 
kann, ein gesellschaftsähnliches Beteiligungsverhältnis zu be­
gründen Schon fu:'au.s ergibt sich ihre zeitliche Begrenzung • 

Auch der Hinwei~, aus dem Wesen einer Zusammenlegung ergebe 
sich die Notwendigkeit, eine Beteiligung an uberschüssen nur 

auf Zeit zuzulassen, ist überzeugend. ]je Zusammenlegung be­
steht nicht nur darin, einen einheitlichen Apparat organisato­
rischer Mittel zu schaffen, der in der Lage ist, die besonderen 
Aufgaben zu erfüllen, welche einer öffentlichen Sparkasse ge­

stellt sind - was an sich mit der Bildung eines einheitlichen 

Vorstandes und der Einsetzung einer einheitlichen Lei t ung er­
reicht ist - sondern es gehört auch dazu, dass dieser Apparat 

- 26 -
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auf die Dauer ~~E~~ Gewährverband, mit dem er behördenmässig 
verbunden ist, zugeordnet wird. 

Freilich ist die Frage zu stellen, ob diese Grundsätze auch 
noch im Jahre 1944/45 verbindlich waren als die Gewährverbände 
der übernommenen Gemeindesparkassen nicht i m Zusammenhang mit 
einer Sanierung an den Überschüssen der übernehmenden Kasse be­

teiligt wurden, sondern zum Ausgleich für den Verlust eines Vor­
teiJs, der ihnen bisher zustand und durch die Zusammenlegung der 
Kassen entzogen wurde . 

Wenn es erlaubt wäre, die RechtsJL;·)~lage nach gegenwärtig gel­

tenden Gesichtspunkten zu beurteilen, so liesse sich anführen, 
dass die Massnahmen der Kriegszeit nicht durch die konkrete 
finanzielle Situation einzelner Kassen bedingt war, sondern 
mit übergeordneten sogenannten "staatspolitischen Erwägungen" 
begründet wurden, welche nicht aus dem Bereich der Sparkassen­

politik, sondern aus anderen Bereichen stammten . 
Das könnte dafür angeführt werden, die individuellen Interes­
sen der Gewährverbände, welche ihre eigenen Kassen einbüssten 7 

stärker zu berücksichtigen . 

D~rin läge aber eine unzulässige Rückprojizierung von Gesichts­
punkten, welche für die Zeit, die hier zur Erörterung steht, 
nicht massgebend waren. Im übrigen ändert es ja auch nichts 
daran, dass es sich in beiden Fällen von Beteiligungen an Über­
schüssen, sowohl anlässlich der Sanierungsmassnahmen der Kri­
senzeit, wie der organisatorisch bedingten lV!assnahmen der 

Kriegszeit, um Entschädigungen handelte. In der Tat hat der 
Reichswirtschaftsminister im allgemeinen nicht die Auffassung 
vertreten, dass die Frage unter dem Gesichtspunkt der indivi­
duellen Interessen der einzelnen Gemeinden zu entscheiden sei • 

~~E~~!E§~E, der sich selbst entschieden dafür einsetzt, die 
Interessen der einzelnen Gemeinden bei der Zusammenlegung von 
Sparkassen nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen zu berück­
sichtigen, berichtetg 

"Grundsätzlich lehnt er ( der Reichswi.rtschaftsminister) 
die Anwendung privatwirtschaftlicher Erwägungen und 
zivilrechtlicher Rechtssätze auf die Zusammenlegung 
von Sparkassen ab, da es sich hier um bffentlich­
recht:iche Einrichtungen handelt, die angesichts ihrer 

- 27 -
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besonderen Lebensbedingungen und Aufgaben und im Hin­
blick auf ihren gemeinnützigen und mündelsicheren 
Charakter stets unter dem Gesichtspunkt ihrer Verpflich­
tung gegenüber den allgemeinen Staatsbelangen behandelt 
werden müssten. Die Ausschüttungen von Überschüssen an 
den Gewährverband seien keine wesentliche Aufgabe , son­
dern nur eine Reflexerscheinung des Sparkassenbetriebes. 
Aus wichtigen bank- und kommunalpolitischen Erwägungen 
sei es erforderlich, den Sparkassen ein möglichst hohes 
Eigenkapital zu verschaffen oder zu erhalten, um einmal 
den Anforderungen des Kreditwesengesetzes zu genügen 
und darüber hinaus ein möglichst breites Polsterzuge­
winnen1 um etwaige geschäftliche Rückschläge aus eigener 
Kraft aufzufangen . " 
"Sparkasse" 1942, S.83. 

Die Vorschriften über die Bildung einer Sicherheitsr~cklage 
waren zwar im Jahre 1937 verschärft worden 

vgl. Runderlass des Reichs- u. preussfa~hen Wirtschafts­
ministers betreffend Neufassung des§ 36 Abs. 3 u. 4 der 
Sparkassenmustersatzung vom 26.11.1937 (RWMBl.S.267), 
dem§ 36 Abs . 3 in der Fassung des Auseinandersetzungs­
vertrages folgt. Allerdings hatte der Runderlass einen 
§ 36 Absc 4 vorgesehen, der in die neue Satzung der 
Kreissparkasse nicht i.föernommen worden war~ "Eine Verwen­
dung der Überschüsse zu anderen Zwecken als zur Verstär­
kung der Sicherheitsrücklage oder zur Abführung an den 
Gewährverband ist unzulässig", 

dem Sparkassenvorstand, der den Jahresabschluss festzusetzen 
hatte (§ 13 Abs.2 der SpVO), blieb aber doch ein gewisser Er­

messensspielraum bei der Festsetzung der ·zu verteilenden Über­
schüsse. Ein teilweise aus Interessenvertretern des Gewährver­
bandes der übernommenen Sparkasse zusammengesetzter Vorst~~d 
erlag leichter der Versuchung, möglichst hohe Überschüsse aus­
zuschütten und weniger den vom Reichswirtschaftsminister ver­
trenen Gesichtspunkten einer Verstärkung der Eigenmittel Rech­
nung zu tragen, als ein Vorstand, der nur die Interessen des 
Gewährverbandes vertrat. Aus diesem Grunde konnte es für den , 
Reichswirtschaftsminister durchaus nicht gleichgültig sein, wem 
die ausgeschütteten Uberschüsse zuflossen. 

Bei der Sachlage ist es nicht erstaunlich, dass der Reichs­
wirtschaftsminister an der zeitlichen Begrenzung .einer Beteili­
gung an Überschüssen festhie~t . 

Nach der Mitteilung von~~~ 
"Sparkasse" :;_942 S.54 

bestand bei der Zusammenlegung öffentlich-rechtl icher Sparkassen 

- 28-
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auf Grund der Verordnung vom 5.12.1939 "nur die Möglichkeit,dass 

der Gewährträger der übernommenen Sparkasse auf Grund besonderer 

Vereinbarungen an dem ausschUttungsfähigen Reingewinn des neuen 

Institutes auf ~1:E-~-~~!~~. Y9~.l~g!~~ (~;~?. 19
4

~- ~?_?~PE~l be­
teiligt wird . " 

Wackerzapp a.a.o. S.83 unter V, -- ----- - -- -- -.....-.. 
berichtet zwar, der Reichswirt~chaftsminister habe ''bei der Be­

handlung einiger neuerer Fälle erkennen lassen, dass bei Zusam­

menlegungen eine Entschädigung der ihre selbständige Sparkasse 

verli0'.'-enden Stadt bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen der 
Billigkeit entsprechen kann 11 und 

a,a.Q. Su84 unter VI 

'' eine angemessene Beteiligung des seine selbständige Sparkasse 

verlierenden Gewährverbandesan den verteilbaren Überschüssen der 

übernehmenden Sparkasse wird anerkannt 11 , erwähnt also nicht, 

dass der Stadt dieses Sonderrecht nur auf bestimmte Zeit einge-­

räumt werden durfte. Er spricht aber nu:t von einer "angemessenen 

Beteiligung11 und dem "Vorliegen bestimmter Voraussetzungen" und 

hat in seinem eigenen Entwurf eines Auseinandersetzungsvertrages 

a.a.o . s .84 f 

immerhin vorgesehen, dass die Aufsichtsbehörde bei Eintritt we­

sentlicher Änderungen i n den wirtschaftlichen Verhältnissen das 

Anteilverhältnis in einer der Billigkeit entsprechenden Weise zu 

ändern berechtigt sein solle . 

Ich.komme also zu dem Ergebnis, dass auch im Jahre 1944/45 der 

Grundsatz 6alt, dass der Gewährverband der übernommenen Spar­

kasse Q-~I. ?~!- _?;~i-i an den Überschüssen der u·oernehmenden Spar­
kasse beteiligt werden konnte . 

Wie sich aus den letzten Abschlüssen der Stadtsparkasse rlad Ol­

desloe ergibL, hatte sich ihr Umsatz in den Jahren 1941 bis 1944 

infolge öer Verlegung von Wirtschaftsunternehmungen aus Hamburg 

in die weniger bombengefährcete Umgebun6 geradezu sprunghaft 

erhöht : sie hatte erhebliche Öberschüsse erzielt . 

vgl den Abschluss per 31.12.1943 mit den Vergleichs­
zahlen aus den vorangegangenen Jahren. 

Es muss unter diesen ilmständen angenommen werden, d~ss die Re­
gelung in dem ~useinandersetzungsvertrag nicht auf die Berück­

sichtigung irgendwelcner aussergewöhnlicher Umstände, welche 
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eine von der sonstigen Praxis abweichende Regelung rechtlich 
gerechtfertigt hätte:], zurückgeht, 

4 , ) Die ~2.:.!YJ!Et~F~~!~.99-.:t~. 9-~!. ~.!~9!~ ?r1. 9-!?!'. y_~!~.?l- ~~9-.8_ 9-J!'. §J?.?I~~~~ 

Der Rahmen für die Zusammensetzung des Sparkassenvorstandes ist 

in§ 7 der preussjs::::hen Sparkassenverordnung gezogen , 

a) Danach bes~eht der Vorstand ausser dem Leiter des Gewährver­
bandes als vorsitzendem aus mindest~ns drei und höchstens 
neun weiteren Mitgliedern, die nach der damaligen Regelung 

von dem Leiter des Gewährverbandes bestellt wurden § 4 
Abs , !II der Musa sah~ in der Regel sechs Mitglieder vor . Von 
der Grundzahl konnte jedoch nach der Praxis der Aufsichtsbe­
hörden auch schon im Frieden nur a~s besonderen sachlichen 
Gründen abgewichen werden. Als ein solcher sachlicher Grund 
galt auch die Übernahme einer anderen Sparkasse und das im 
Zusammenhang damit gemachte Zugeständnis an deren Gewährver­
band, einen oder mehrere ihrer Bürger in den Sparkassenvor­
stand zu übernehmen. 

Pefdelwitz-Fabricius-Kleiner s . 20 zu§ 4 Musa . 
---------, _. .. __ .............. *'"'· •-c;-..--

Die Erhö~ung 6er Mitgliederzahl auf neun durch den Auseinan­
dersetzungsvertrag und die Satzung l~ägt daher durchaus im 

Bereich des Normalen , Es war dem Ermessen der zur Genehmigung 
oder Festsetzung der öatzung zuständigen Behörde überlassen, 
welche ~ahl zusätzlicher Mitglieder sie zulassen wollte. ' sie 
war dabei nicht daran gebunden, ihre Zahl nach dem Umfang der 
Einladu~gen aus dem Gebiet der übernommenen Kasse zu bemes­
sen7 sondern konnte auch anderen Gesichtspunkten Rechnung 
tragen 1 wie z.B . dem Gedanken, dem Gewährträger der übernom­
menen Kasse einen ideellen Ausgleich für den Verlust der von 
ihm ~eschaffenen Ansta:;_t zu gewähren. Allerdings dUrfte auch 
naqh damaligem Recht anzunehmen sein, dass .die Mehrheit der 
Mitgljeder frei zu bes~ellen war. Ein bindendes Vorschlags­
recht konnte wohl nur hinsichtlich ejner Minderheit einge­
räumt werd.en. :Diese Grenze war hier aber gewahrt . 

Da die 1:i tg:;_i eo.er des Vorstandes nicht gewählt, sondern be­
s-cell t wurden, .-rnnntel" s~ch der Gewährverband der übernehmen­
den Kasse verpf:;_ich-cen, oestimmte Funktionäre - wie den 
Bürgermeister - zu bestellen oder ihm ein bindendes ..;,o~'~. 

-30 -



(") 
0 
\ 

w 
C 
s.... 
ro 
E 
s.... 
0 
1 ' Cl) 

> 
■ 

..c 
(.) 
s.... 
ro cn 

■ 

(]) 
s.... 
~ 

...-.. 
(9 
LL 
0 .._.. 
4:= 
CO 
..c 
(.) 
Cl) 

C ·-Q) 

E 
Q) 
0) 
Cl) 
0) 
C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 
s.... 
0 

LL 
Q) 
..c 
(.) 
Cl) 

......, LO 
::l CO 
Q) 0 

Or,..... 
Q) LO 

"'O 
T""" 

~ 
..c 
(.) 
s.... 
::l 

"'O 
t:::: 
Q) C 

"'O ....... 
s.... ~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

• • 

• • 

:71 

- 3o -

Vorschlagsrecht einzuräumen 1 solange nur den Inkompatibili­

tätsvorschriften des§ 7 1 Abs. 4 SpVO und des§ 4 Abs. 5 Musa 

Rechn~ng getragen wurde, Darauf ist die neue Formulierung 

von§ 4 Abs,5 der Satzung zurückzuführen, wonach nicht nur 
die Beamten und Angestellten des Kreises, sondern auch der 

Stadt - mit Ausnahme des B~rgermeisters - von der Berufung 
in den Vorstand ausgeschlossen sind. Der Berufung eines ein­
zelnen BUrgermeisters einer kreisangehörigen Stadt standen 
nach damaligem Recht keine Hinderungsgründe im Wege. 

IB1.::. ~§!9~± yvJ-j;_~_-F ??f1-21-~.§::lQ.~ 3-!.1.§.E., s, 194 
Erl, ~a Ziff.3d zu~ 4 Musa. 

b) Der stellvertretende Vorsitz war in dem 1944 geltenden Recht --- - ... ------------ -- -- ----- ---
nicht geregelt. § 4 Abs. 3 Musa sah zwar eine Vertretung des 
Vorsitzenden durch seinen Vertreter im Hauptamt vor; eine ab­

weichende Regelung in der Satzung wurde aber generell als 
zulässig angesehen. 

Perdelwirtz-Fabricius-Kleine~, s.J88 
Erl. 2b· zu '§- 4· MuSa. - - -- -- -- --

Auch die hier getroffene Regelung, dass der Leiter des fühe­
ren Gewährverbandes den stellvertretenden Vorsitz erhält. 

ist schon im Frieden für zulässig angesehen worden, wenn sie 
ordnungsmässig in die Satzung aufgenommen war. 

vgl, Perdelwitz in "Sparkasse" 1933, S,300, 
E.2fh in·.-.''Spark:ässe" 1936 s O 229. 

Nach im~ Ausbruch des Krieges wurde dem Vorsitzenden allgemein 
die/Befugnis eingeräumt, sich durch ein von ihm bestelltes 

1 

Mitglied des Vors~andes vertreten zu lassen . 

vgl. R~nder:ass des Reichswirtschaftsministers 
Y.~,:2.~939 - :v Xred. 5724/39 RWM131,S.6lo,Ziff,I,l. 

c) Auch gegen die üorigen Mitwirkungsrechte der StadG (wie der 

Bestel:ung von Stel:ve~tretern der Vorstandsmitglieder gern. 
§ 4 Abs. 8 von Mitg:iedern des Kreditausschusses gern. § 7 
Abs. 2) sind - soweit man sie ijtsoliert betrachtet - recht­
liche Be~enken nicnt zu erheben. 

~}~~~pfjnd~gg~~UE1!!,l~.;~!. ~~f §P?I~?~S~~Y~!§~g~ 
Für die Zeit, in der die Sparkasse Ausschüttungen vom Reingewinn 
nicht vornehmen konnte, so:~te der Sparkassenverein e.v. eine 
Abfindungssumme von RM Joo,ooo,-- erhalten (Ziff. III des 

- 3: -
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Auseinandersetzungsvertrages). Auch bei der Genehmigung dieser 

Abfindungssumme aus Mitteln der Sparkasse ist der Reichwirt­

schaftsminister von den sonst von ihm befolgten Grundsätzen ab­

gewichen. Nach den Mitteilungen_!§9~~I~~PE~ 

"Sparkasse" 1943 s. 83 

widersprach es diesen, zu Lasten der Sp~rkasse selbst irgend­
welche Entschädigungen zu zahlen. Vielmehr hätten sie zu Lasten 
des Gewährverbandes gehen müssen. Diese Auffassung findet eine 
Stütze in den Bestimmungen der preussischen Sparkassenverordnung 
über die Bildung der Sicherheitsrücklage (§ 14) und dem o.a. Er­

lass vom 26,11 ,1937. Denn wenn diese Mittel der "Kreis- und 
Stadtsparkasse Stormarn" zu entnehmen waren, verminderte sich 
insoweit die von ihr zu bildende Sich)rheitsrücklage , Die Abfin­
dung stellte somit eine verdeckte Ausschüttung an den Gewähr­
verband dar, die aber als solche nicht erschien. Der Reichs­
wirtschaftsminister hat diese rechtlichen Bedenken wohl gesehen 

vgl. Schnellbrief an den Reg.Präs.v.Schleswig 
V 14.7.1944 - IV 1150/44 -

sich aber ~ausnahmsweise im Hinblick auf die besondere Lage des 

vorliegenden Falles damit einverstanden" erklärt, dass die Ab­
findungssumme aus Sparkassenmitteln gezahlt wird, ohne diese 
Lage allerdings näher zu erläutern. Die Bemessung der Summe 
kann immerhin als Anhalt dazu ä.ienen, in welchem Mindestumfang 
den Beteiligten eine Abfindung des Sparkassenvereins als ange­

messen erscnien. 

6.) illi§_ ~~}~~;j,€;,l,l~ß_d~f_§~~9}. 9p_§~~~E19~1~~~}2P~~!~9§~ 

Was ZUl' Zulässigkeit an der Gewinnbeteiligung der Stadt aus­
geführt wurde, gilt in verstärktem Masse für die Beteiligung an 
dem Liquidationserlös. Diese ist ihrem Wesen nach mit einer Aus­
einandersetzung bei einer Zusamrnenleg,ung unvereinbar. Allen­
falls kann es als zulässig angesehen werden, dass die Stadt für 
den Fall, dass die Xasse in den nächsten Jahr·en aufgelöst wer­
den sollte, an dem Liquidationserlös beteiligt wird und ~wa~~ 
unter dem Gesichtspunkt, dass sie dadurch einen ihr zustehenden 

Anteil an den Überschüssen der Kasse verliert. Dann kann dieses 
Recht aber auch nur für den Zeit raum eingeräumt werden , für den 
die Si:;adt an den Überschüssen der Aasse beteiligt ist und auch 

- 32 -
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nur unter Anrechnung der ihr seit der Zusammenlegung zugeflos­
senen Überschussanteile. 

Eine unbefristete Beteiligung der Stadt an dem Liquidations­
erlös muss als unzulässig angesehen werden. 

7.) ni~-i~~~!~EBJ~1~~~~1~ 
Dass der Vorstand (und nicht nur die Organe des Gewährverbandes) 

- wie gern . § 38 Musa - die Satzung mit Genehmigung des Regie­
rungspräsidenten ändern kann, liegt im Zuge der kriegsbeding­
ten Vereinfachungsmassnahmen. 

vgl. den Erlass vom 7,12.1939, 

Er kann diese Befugnis nicht nur beim Vorliegen bestimmter Vor­
aussetzungen (wie Eintritt wesentlicher Änderungen) ausüben . 

Die Vertragschliessenden hielten die Sonderrechte der Stadt of­
fenbar fUr ausreichend dadurch gesichert, dass die Vertreter 
der Stadt an dem Vorstandsbeschluss mitwirkten, obwohl durchaus 

die 1föglichkei t bestand, dass sie überstimmt wu1'den. 

Einer Anregung Wa9~~r~§p~s folgend 

11 Sparkasse 11 1932 s. 84 

sah der Auseinandersetzungsvertrag darüber hinaus vor, dass die 
zugunsten der Stadt getroffenen Bestimmungen nur auf Antrag des 

Kreises oder der Stad~ und nach Anhörung des zuständigen Spar­
kassen- und Giroverbandes von der Aufsichtsbehörde abänderbar 
sein sollten. Darin lag eine Einschränkung des§ 28, Abs, 3 der 
SpVO, wonach der Regierungspräsident befugt war, die Satzung 
"bei veränder-i:;en Umständen (nicht nur_bei solchen in den wirt­
schaftlichen Verhältnissen oder in den verwaltungsrechtlichen 
Grundlagen) oder bei Vorliegen offenbarer Mißstände ... zu än­
dern" . Er konnte auf diesem Wege auch jeden Ermessensfehler, 
der bei der Festsetzung einer Satzung unterlaufen war und zu 
einem offenbaren Mißstand geführt hatte, nachträgl~ch korrigie­
ren, ohne dass es dabei darauf angekommen wäre, ob der Kreis 
oder die St~dt die getroffene Regelung als Mißstand betrachtete 

und einen entsprechenden Antrag stellte. 

Der Reichswirtschaftsminis~er hat§ 38 Abs.l, Satz 2 in der 
Fassung des Auseinandersetzungsvertrages nicht in die Satzung 

- 33 -
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aufgenommen und dadurch dem Regierungspräsidenten freie Hand 

bei der Änderung der Satzung gern. § 28 Abs. 3 der SpVO gelassenp 

vgl. Schnellbrief v.14.7.1944~ "Die vorgesehene 
Ergänzung zu§ 38 Abs. 1 erschien entbehrlich, 
da Sie als Aufsichtsbehörde gern.§ 28 S~VO ohne 
weiteres in der Lage sind, bei veränderten Um-
ständen die Satzung zu ändern." 

Da der Formulierungsvorschlag für§ 38 Abs. 1, Satz 2 der Saczur1, 
aber gleichzeitig Bestandteil des Auseinandersetzungsvertrages 

ist, kann er von der Aufsichtsbehörde heute mindestens als Grund­
lage dafür angesehen werden, inwieweit die Vertragschliessenden 
die Sonderrechte der Stadt selbst als abänderbar ansahen. Sie 
galten ihnen als abhängig von gleichbleibenden wirtschaftlichen 

Verhäl·1mis sen und verwal tungSI'l chtli chen Gestaltungen und soll­
ten im Falle einer wesentlichen Änderung in einer der Billigkeit 

entsprechenden Weise abänderbar sein. Eine bestimmte Formu­
lierung der "clausula rebus sie stantibus" ist damit zum Ver­

tragsinhalt gemacht worden. 

s.) E~~§~p~nt?~~Jg~~ 
Es genügt hier nicht, festzustellen, wie die einzelnen Mass­

nahmen rechtlich zu beurteilen waren~ 

Dass der Name der Sparkasse und die Sonderrechte der Stadt bei 

der Verwaltung der Kasse nach dem zur Zeit des Zusammenschlus­
ses gel~enden Recht zulässig waren, während die Stadt an den 
Überschüssen und dem Liqüidationserlös auch damals nur auf Zeit 
beteili6t werden konnte und auch nur auf Zeit ihre Mithaftung 
zulässig war. Denn die Massnahmen sind nicht nur einzeln zu 
würdigen, sono.ern in ihrem Zusammenhang. Ein solcher besteht 
nicht nur zwischen der Beteiligung an den Überschüssen und der 

Mithaftung, sondern auch zwischen den Rechten auf materielle 
Vorteile und dem An~eil an der Verwaltung. Denn durch ihn er­
hielt die Stadt eine ~öglichkeit, auf die Geschäftspolitik der 
Sparkasse einzuwirken und auch die Beschlüsse hinsichtlich der 

Ausschüttung von Überschüssen zu beeinflussen. 

~'{uch wenn die Einräumung aller einzelnen Sonderrechte zulässig 
gewesen wäre, so ~onnte ihre Kombination doch auf r.echtliche Be­

denken stossen . 
- 34 -
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Das ist m.E. der Fall. Ein sachlicher Grund für die solfleit­

gehenden Beteiligungen der Stadt an dem geschäftlichen Ergebnis 
der Sparkasse ist nicht ersichtlich. Das gleiche gilt für ihren 
starken Einfluss auf die Verwaltung. 

Wesentlich scheint mir zu sein, dass die Stadt du1·ch die Gesamt­

heit der Sonderrechte wirtschaftlich die Stellung eines Teil­
habers erhielt, die rechtlich nur in der Form eines Zweckver­

bandes rechtswirksam eingeräumt werden konnte. Es liegt also 
ein Mißbrauch von Formen vor, die für einen bestimmten Zweck 
- nämlich bestimmte Entschädigungsregelungen - entwickelt wur­

den und die stattdessen dazu benutzt wurden, um der Stadt eine 

Rech~sposition zu schaffen, deren sachliche Berechtigung nicht 

ersichtlich ist. 

Da der Reichswirtschaftsminister die Satzung festgesetzt und 

einen grossen Tei l der Änderungsvorschläge der Vertragspartner 
darin sanktioniert hat, ist die getroffene Regelung trotz der 
rechtlichen Mängel nach den allgemeinen Grundsätzen für fehler­
hafte Rechtsetzungsakte nicht etwa nichtig. Freilich hätte es 

der Sparkassenaufsicht gern. § 28 Abs. 3 SpVO freigestanden, die 
Sat2:_ung wegen de_s "Vor liegens offensichtlicher Mißstände" zu 
ändern und z B die Sonderrechte der Stadt zeitlich zu begrenzen. 

IV. --- --
Der ~}?!1:t~!3. 9-~!-~l~~E':!P•i.s!~!9E!!1-~~-! §.~~- !l~Eti.!2=. 

Y~!~~J~nts~~. §~! §P-9!~~~~~~ 

Es ist zu prüfen, ob die Währungsreform einen Einfluss auf die 
Sonderrechte der Stad~ und des Sparkassenvereins hatte. Dabei 
steht im Vordergrund die Beteiligung an den auszuschüttenden 
UberschJssen der Sparkasse gern. § 36 und an den Liquidations­
erljsen gern. § 39 der Satzung; die anderen Sonderrechte sind 
nur insoweit zu berücksichtigen, als sie den Charakter der 
Rechte, welche auf Zahlung einer Geldsumme gehen, mitbestimmen. 

- 35 -
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l.) De!-~P~~Jy~JP?!~-~jpf}~?~. §~F.~~~!YP~s~~~~J~~ 
a) Rechte und Verpflichtungen sind durch die Massnahmen der 

Währungsreform nur insoweit berührt, al~ dies in den zu 
ihrer Durchführung bestimmten Gesetzen und Verordnungen 
ausdrücklich bestimmt ist. Das Rechtsverhältnis des Ge­
währverbandes zur Sparkasse ist in der Währungsgesetzge­

bung nicht besonders geregelt. Es bestand auch kein.~.Anlaß , 

dieses öf fentlichrechtliche Haftungsverhältnis ej.nzubezie­

hen. Es ist jedoch die Frage, ob die Zahlungsverpflichtun­
gen, die sich aus dem Verhältnis zwischen der Sparkasse~ 
der Stadt und dem Sparkassenverein ergeben, unter irgend 

einem Gesichtspunkt von der Währungsgesetzgebung berührt 
worden sind. Dafür kommt es in erster Linie darauf an, 

ob es sich bei den genannten Verhältnissen um ein "all­
gemeines Schuldverhältnis" im Sinne des§ 13 Umstellungs­
gesetz handelt • 

Das kann nicht schon deswegen verneint werden, da hier 

ein öffentlichrechtliches Verhältnis vorliegt. Die§§ 13 
ff, Umstellungsgesetz gelten vielmehr auch für Schuldver­
hältnisse, die auf einem öffentlichrechtlichen Verpflich­
tungsgrund beruhen. Die Währungsreform gestaltet in glei­
cher Weise Verhältnisse des öffentlichen und privaten 
Rechts um . Der Hinweis auf Gerichtskosten und Steuern in 
§ Jl..3 Umstellungsgesetz ist deshalb nicht als Ausnahmeregel 
anzusehen, sondern als Anwendung eines allgemein gelten­
den Prinzi:9s. 

vgl . R . Harmening-Duden~ Die Wärhungsgesetze .(1949) 
s. :65-Eri~~· zu§' 13-UmstGes . 

b) Da die Währungsgesetzgebung die öffentlichen Sparkassen 
als 11 Ge:dinst:;_tute 11 behandelt, 

das ergiot sich aus den Begriffsbestimmungen in§ 1 
Abs.~ Ziff.lb in Verbindung mit Ziff,lc UmstGes.g 
nur Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
sind den Kassen der Gebietskörperschaften glei6h­
geste:lt . Die ~Jr Geldinstit~te erlassene Banken­
VO -2 . Durchf.-VQ zum Ges.63 (Amtsbl.d.Mil.Reg. ,brit. 
Kontr Geb . Nr.25 S.881) - regele daher folgerichtig 
in Abs.2 des§ 5 die Ausstattung der Sparkasse mit 
Eigenmitteln. Vgl. im Uorigen Harmening-Duden S.119 
Erl . 2 zu § l ümstGes. un·cer BezÜgnähme· ai.if-Mi tt. 
BD:;:. :_94.9 S < 23~: 
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muss das Rechtsverhältnis zwischen der Stadt und der Spar­

kasse für die Anwendung währungsrechtlicher Vorschriften 

unter Zuhilfenahme zivilrechtlicher Begriffskategorien cha­

raki,~rjM~e-t·fü werdeno Das Verhältnis zwischen dem Gewährver­
band und der Sparkasse ist mit dem zwischen den Genossen 
und einer Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht 

verglichen worden. 

vgl. K.Jahn~ Lie öffentlichrechtlichen Beziehungen 
der selbständigen Sparkassen zu den Stadtgemeinden 
im Gebiete der preuss. Städteofdnung für die östlichen 
Provinzen auf Grund des neuen Sparkassenrechts, 
(Diss . Greifswald 1935) S.60. 

Wenn auch oben dargelegt wurde, dass die Stadt nicht in 
vollem Umfange die Stellung eines Gewährverbandes der Kreis­
sparkasse hat und wenn ihre Sonderrechte sich auch über­

haupt nicht in die Kategorien des Rechts der öffentlichen 
Körperschaften einordnen lassen, so ist hier doch wesent­

lich, dass die Stadt gegenüber der Kreissparkasse gerade 
diejenigen Rechte und Verbindlichkeiten hat, welche bei dem 

Vergleich zwischen dem Gewährverhältnis und der Genossen­
stellung von Bedeutung sindi sie haftet den Gläubigernr 
ist am Gewinn beteiligt und hat einen Einfluss auf die 

Willensbildung der Sparkasse. Diese drei Elemente geben dem 
Rechtsverhältnis seine bestimmenden Züge und charakteri­

sieren es als ein Mitgliedschaftsrecht, das den Vorschrif­
ten des Teiles II des Umstellungsgesetzes nicht unterliegt. 

sondern nach§ 2 Währungsgesetz als geregeJt gilt. 
Harmening-Duden~ a.a.O. S.174, 1rl.14 zu§ 13 Umst.Ges 
und S .25o f Erl.22 zu§ 18 Umst.Ges. 

c) ~as~Verhälthis. zwischen der Sparkasse und dem Sparkassen­
verein ist anderer Art . Der Sparkassenverein hat - abge­
sehen von dem Anspruch auf einen Abfindungsbetrag, der 

hier nicht zu untersuchen ist - lediglich e1n Recht auf 
Be~eiligung an den Überschüssen, ohne mitzuhaften und ohne 

an der Verwa:tung der Sparkasse mit beteiligt zu sein. Das 
\.-erhä: tnis zwischen ihm und der Sparkasse ist ein Schuld­
verhä: tnis, das zu einer Leistung in ~eld verpflichtet. Der 

Umfang öer Yerpflichtung ist aber nicht\smnmenmässig , son­
dern wertmässig festgelegt und hängt von ausserhalb des 
~chuldvernäl~nisses liegenden künftigen Umständen ab. Als 
Wertschulei fä::t es nicht unter, Teil II des Umstellungsge-

- 37 - setzes 
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vgl. Harmenins-Duden S. 173 f Erl.13/14 
zu§ 13 Umst .G-es . 

Auch der Inhalt der Verpflichtung gegenüber dem Sparkassenver­
ein kann daher durch die Währungsreform keine Änderung erfah­

ren haben. 

2 ·) ~.§!'. ~P!I11:11~1E.?.t.§l_ ;g;3:9fl.:f.§.:3~ §.~:r ~.?-hF~!l-ß.?!~!2!!!!· 

a) Bei der Zusammenlegung ist_das gesamte Vermögen der Stadt-
sparkasse auf die Kreissparkasse übergegangen. Besondere 

Bedeutung kommt dabei dem übernommenen Eigenkapital zu, von 

dessen Vorhandensein es gleichzeitig abhängt, ob die über­

nehmende Sparkasse Jberschüsse ausschütten kann. 

Dieses 1igenkapital ist in der Währungsreform nicht unterge­

gangen Die Kreissparkasse, welche im Sinne der Währungs-und 

Umstellungsgesetzgebung als "Geldinstitut" gilt, hat zwar 

ihre Altgeldguthaben bei anderen Geldinstituten verloren 1 sie 
ist aber unter Anknüpfung an den früheren Bestand an Eigen­
kapital mit einem neuen higenkapital ausgestattet worden~in­
dem ihr gern.§ 12 UmstGes . Ausgleichsforderungen zugeteilt 
wurden. 
Ursprünglich sollten zwar die öffentlichen Sparkassen ledig­
lich ein Eigenkapital in Höhe von 3% der umgestellten bank~ 

mässigen Verbindlichkeiten erhalten, 
§ 5 Abs. 2 der Banken-VO in der ursprüng­
lichen Fassung. 

aber auch hierbei wäre der von der Stadtsparkasse Jbernomme­
ne Einlagenbestand bei der Bernessun6 zu ber~cksichtigen 6e­
wesen. JJUrch die 36. Iiurchf.VO zum Umstellungsgesei:;z wurde 
der Pro~entsatz auf 41/2% erhöht und den öffentlichen Spar­

kassen - ebenso wie den anderen Geldinstituten - zur Wahl 
gestellt, das Eigenkapital anstattdessen nach dem früheren 
Eigenkapital zu berre1sen, wobei ebenfalls die Sicherheits­
rücklage, welche von der Stadtsparkasse stammte, zu berlick­

sichtigen gewesen wäre. In jedem Falle bemass sich also das 
Eigenkapital (d.h. die SicherheitsrUckJage) auch nach Akti­
ven, die von der Stadtsparkasse übernommen woiden waren,und 

man kann nicht behaupten, dass das Vermögen, welches'der 
Kreissparkasse von der Stadtsparkasse zugeflossen war, in 

der Währungsreform ~ntergegangen sei. 
- 38~ 
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b) Freilich ist durch den Wegfall der Altgeldguthaben der Geld­

institute, durch die unterschiedlichen Umstellungssätze , die 
Bewertungsvorschriften und andere Umstände die Ausschüt­

tungschance der Kreissparkasse verringGrt worden, so dass 
man immerhin von "einer wesentlichen Änderung in den wirt­
schaf~lichen Verhältnissen'' (Abänderungsklausel des Ausein­

andersetzungsvertrages) oder von "veränderten Umständen" 
(§ 28 Abs.3 SpVO) sprechen kann . Insofern hatte die Wäh­

rungsreform einen Einfluss auf das zwischen der Städt und 
der Sparkasse bestehende Rechtsverhältnis . Allerdings hät­
ten diese Umstände die Stadt auch betroffen, wenn ihre Spar­
kasse selbständig geblieben wäre. Im übrigen sind die ver­
änderten Umstände in den lo Jahren seit der Währungsreform 
weder von dem Kreis noch von der Aufsichtsbehörde geltend 
gemacht worden. Angesichts dieser Zeitspanne muss ernstlich 
bezweifelt werden, ob sie jetzt noch geltend gemacht wer­
den können. 

:12~!'. ~1-?!!-!l§§_ 9-2§~ p P9I'!-9.? ~ ~!1P~!.3~~~~~- !ii.r P.?El _ !i§n_d §cp.J:~.:=1Y•J.g:-Ho2-s tei~ 
auf die Rechtsverhältnisse der Kreissparkasse . 

... -·:..• ._ ~ -.. ~ .......... ~ .. - - .. '" .. " . . .. . .. -- - .. -- -- - -.. .. .. --- ~ .,._ •. --
1 . ) Das weitgehend an das frühere preussische Recht anknüpfende 

Sparkassengesetz für das Land Scblesw~ig-Holstein vom 6 .5058 

(GVOBl.S.191) - im folgenden SpG genannt - stellt bestimmte 
Voraussetzungen für öffentliche Sparkassen auf und enthält kei­
ne Vorschriften für die Öberlejtung der bisher abweichend aus­
gestalteten Sparkassen auf das neue Recht . Dies geschieht viel­
mehr in der Form der Satzungsanpassung an die neuen Muster­
satzu.1gen . 

RE des Innenministers vom 16.6.1958 - I 31 Sp. 800 -
(Amtsbl. für Schleswig-Holsteins . 298). 

Zunächst ist zu untersuchen, welche zwingenden Vorschriften des 
neuen Gesetzes einen hinfluss auf die der Stadt im Jahre 1944/ 
45 eingeräumten Rechte an der Kreissparkasse haben 

2o) ~~~-Q~~~~!~!~g~rs2p~t~~ 
§ 1 Abs.l SpG bestimmt, dass rechtsfähige Anstalten des öffent-
lichen Rechts nur solche Sparkassen sind, deren Gewährträger 

- 39 -
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eine Ge<11einde, ein Amt, ein Kreis oder ein gemeindlicher Zweck­

verband ist 9 Damit ist zwingend vorgeschrieben, dass eine volle 
Beteiligung mehrerer Gebietskörperschaften an einer Sparkasse 
nur in der Form eines gemeindlichen Zweckverbandes möglich ist. 

' a) Es ist unter B;~I,2 darg~legt worden, dass die Stadt nicht 
Gewährträger im Rechtssinne ist, sondern dass ihr neben dem 
Kreis nur einzelne Funktionen eines Gewährträgers zukommen" 
Es dürfte aber mit dem neuen Recht kaum vereinbar sein, dass 
andere Gebietskörperschaften an wesentlichen und nach aussen 
wirkenden einzelnen Funktionen des Gewährträgers beteiligt 
werden. InsbEffindere dürfte mit dem Gesetz eine nach aussen 
wirkende Mithaftung nicht vereinbar sein, weil .dadurch das 
mit dem Gesetz verfolgte Ziel der Rechtsklarheit durchkreuzt 
würde. Die Frage braucht aber hier nicht vertieft zu werden~ 
da die Stadt bereit ist , auf ihre nach aussen wirkende Mit­

haftung zu verzichten. 
b) Vielmehr will sie sich mit einer Mithaftung im Innenverhält­

nis zufrieden geben, die nach früherem Recht jedenfalls auf 

Zeit als zulissig angesehen wurde. Das Verhältnis zwischen 
Gewährverband und Kasse ist für das neue Gesetz im wesent­

lichen auf der gleichen Linie wie nach dem früheren preus­

sischen Recht ausgestaltet worden. 
Zwar sind die öffentlichen Sparkassen nun in§ 1 Abs. 1 als 

7
als . . 

rechtsfähige Anstalten und nicht mehr Körperschaften wie in 
§ 1 Abs, l SpVO bezeichnet" Darin liegt jedoch nur die Rich­

tigstellung einer irrigen Bezeichnung der Rechtsnatur der 

Sparkasse. 
vgl.Perdelwitz-Fabricius-Kleiner S.l?o 
Erl.2a-zÜ-~·l-MÜSa;-·----·------
K.Jahni Die öffentl.rechtl.Beziehungen der 

selbst7°Spark.zu den Stadtgem. Diss.Gl'eifsw. 
( 19 Yi ) s . 6 4 •. 

Jedenfalls ist auch nach neuem Recht die Sparkasse mit eige­
ner Rechtspersönlichkeit ausgestattet (§ 1 Abs.l), der Ge­
wahrträger haftet für ihre Verbindlichkeiten als für fremde 
S8huld (§ 4) und die Sparkasse hat eigene Organe (§ 7), Es 
ist an sich Raum für eine Haftung einer anderen Rech~spersön­

lichkeit im Innenverhältnis, die auch durch gesetzliche Be­
stimmungen nicht ausgeschlossen ist und dem Ziel des neuen 
~esetzes, nach aussen klare Verhältnisse zu schaffen, nicht 

im Wege steht. 
40 
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Allerdings wird eine derartige Mithaftung einer anderen Ge­

bietskörperschaft im Innenverhältnis , ebenso wie nach preus­
sischem Recht 1 nur in demselben zeitlichen Umfang als zuläs­
sig gelten dürfen wie die Beteiligung an den ausschüttbaren 

Überschüssen. 
3.) Die_Gewinnbet_eili~ung der Stadt_ und_ des. Sparkassenvereins. 

Die Vorschriften über die Bildung der Sicherheitsrücklage sind 

gegenüber dem bisherigen Recht wesentlich;;·.~ vereinfacht, in ih­
rem Grundgedanken jedoch nicht verändert worden. Wie nach bis ­

herigem Recht muss zunächst eine Sicherheitsrücklage angesammelt 

werden und die ausschüttbaren Überschi..'s se sind "dem Gewährträ­
ger" zu bestimmten Zwecken zuzuführen(.§" 29 Abs. 1 SpG). Sie kön­
nen auch mit Genehmigung des Gewährträgers - zuständig ist gern . 
§ 6 Abs .2 (e) die Vertretungskörperschaft - öffentlichen, mit 
dem gemeinnützigen Charakter der Sparkasse im Einklang stehen­
den Zwecken unmittelbar ~ugeführt werden(§ 29 Abs.2 SpG),wäh­

rend das nach§ 14 SpVO nicht ausdrücklich zugelassen und es zu­
m~ndest bestritten war, ob es zulässig ~ei. § 36 Abs.3 der 
preuss.Sparkassenmustersatzung in der Fassung des Runderlass_ 
RWM vom 26 . 1Ll937 (RWMBl , S .267 ) erklärte jedenfalls "eine Ver­

wendung der U~erschüsse zu anderen Zwecken als zur Verstärkung 
der Sicherheitsrücklage oder zur .Abführung an den Gewährverband" 
für unzulässig, wovon allerdings Abweichungen genehmigt werden · 
konnten, wie dies auch im vorliegenden Falle geschehen ist. In 

dieser Hinsicht ist das neue Recht jedenfalls gegenüber dem al­
ten, unter dem die beiden Kassen zusammengelegt wurden, weniger 

s-creng. 

Da die öffentlichen, mit dem gemeinni,1:;zigen Charakter der Spar­
kasse im Einklang stehenden Zwecke, für welche die Stadt ihren 
Anteil an den Überschüssen allein verwenden darf, diesen Charak­
ter auch für den Kreis haben, ist auf diesem Wege eine unmittel­
bare Zuführun6 an die von der Stadt bezeichneten öffentlichen 
Zwe cke m5glich und ich möchte annehmen, dass auch wie bisher 
eine Abführung an den Gewährträger einer übernommenen Sparkasse 
unter dem Gesichtspunkt der Entschädigung auf Zeit zulässig 

bleibt. 
Auch der Abführung an den Sparkassenverein e.v. steht (mit der­

selben Einschränkung) nichts im Wege. 

- 41 -
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4,) Die_Verteilung_~es_Liquidationserlöses. 

Der Auflösungsbeschluss ist nach§ 6 Abs.2a der Vertretungskör­

perschaft vorbehalten. Die Stadt kann daran also nicht mehr wie 
bisher über ihre Teilnahme am Vorstand beteiligt werden. Hin­
gegen hat sich hinsj_chtlich der Verwendung des nach Erfüllung 
sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibenden Vermögens nichts 
geändert, 

5,) !2!~-!3~~~jl-1:e;~E-K 9-~I- ~.E?9":.t. ?!1. 9-~!. Y~!!'1?l-J~r1B. sl~I .§P§!?.?§~~.:.. 

a) Gern.§ 6 .Abs. 1 SpG wählt die Vertretungskörperschaft des Ge­
währträgers die ehrenamtlichen Mitglieder des Vorstandess 
die dann zu Ehrenbeamten des Gewährträgers zu ernennen sjnd 

(§ 19 Abs.3). Es ist nun zunächst die Frage, ob es mit dem 
Charakter einer Wahl vereinbar ist, dass der Kreis der wähl­
baren Personen beschränkt wird und in welchem Aussmasse das 

als zulässig angesehen werden kann. Es ist insbesondere im 
Gemeinderecht durchaus geläufig, dass gewisse Personen aus 
den Mitgliedern einer Vertretungskörperschaft gewählt werden 

§ 19 Abs.l SpG ist selbst ein Beispiel dafür. Es ist auch 
zweifellos zulässig, da~s gewisse Personen von einer Wahl aus 

geschlcs sen v.. erden, wie dies im § 19 .Abs. 2 SpG geschehen 
ist. Nach dem Vorschlag der Stadt sollen jedoch zwei Mitglie­

der "auf Grund von Vorschlägen der Stadt Bad Oldesloe 11 von 
dem Kreistag gewählt werden. Es ist hicht angegeben, ob dabei 

die Stadt mehrere Personen oder auch nur eine Person fUr je­

dea Sitz vorschlagen kann. Wenn dje Wahl durch die Vertre­
tungskörperschaft den Charakter einer Wahl behalten soll. 
dann muss dem Kreistag jedoch mindestens eine Auswahl unter 
drei vorgeschlagenen Personen möglich bleiben und auch of­
fenstehen, den Vorschlag zurückzuweisen, wenn z.B. die vor­
geschlagenen Personen nach Auffassung des Kreistages nichG 
wählbar sind oder nicht die nach seiner Auffassung notwendi­
gen ßrfahrungen auf dem Gebiete des Sparkassenwesens besit-
zen. 

b) Weiterhin ist die Frage, ob die\ ahl von Vorstandsmitglie­
dern aus städtischen Vorschlägen damit vereinbar ist, dass 
§ 19 Abs. 1 eine Mischung zwischen Angehörigen der Vertre­

tungskörperschaft des Gewährträgers und freien Mitgliedern 
vorsieht. Die Vorschrift, dass höchstens 1/3 bzw. dje Hälf~e 

- 42 -
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der Mi tglieder der Sparkassenorgane der Vert1·etungskörper­
schaft des Gewährverbandes angehören dürfen, dient nicht 
einer Entpolitisierung dieser Organe, . sondern lediglich der 
Stärkung der Selbständigke i t der Sparkasse gegenüber dem 
Gewährträger. Das ergibt sich aus der Her kunst dieser Vor­
schrift , die auf§ 1 Art . 1 des 5. Teiles des Kapitel 1 

der 3 . Notverordnung vom 6 . lo.1931, RGBl.I. ,S . 537, 554 zu­
rückgeht . Es bestehen daher keine Bedenken dagegen, dass 

sich unter den Nichtangehörigen der Vertretungskörpers chaf t 
Personen befinden, die von der Vertretung einer kreisange­
hörigen Stadt vorgeschlagen werden, solange nur die Bestim­

mungen von§ 19 Abs . 2 über den Ausschluss bestimmter Pers o­
nen beachtet werden . 

c) Der Bürgermeister kann - soweit er nicht etwa als Kreisaus­
schUS$mitglied oder aus einem anderen in§ 19 Abs . 2 genann­

ten Grunde von der Wahl ausgeschlossen ist - von der Stadt 
auf den Dreiervor schlägen mit benannt werden, der Kreis kann 

jedoch keine rechtliche Verpflichtung übernehmen , ihn zum 
Vorstandsmitglied zu wählen, wenn der Kreationsvorgang den 
Charakter einer Wahl behalten soll. 

d ) Falls der Bürgermei ster zum Vorstandsmitglied gewähl t ists 
kann er gern . § 19 Abs . l, Satz 2 vom Vorstand auch zum s t ell­
vertretenden Vorsitzenden gewählt werden . Da di ese Wahl 
nicht von einem Organ des Gewährverbandes, sondern von einem 
Organ der Sparkasse getätigt wird, auf das der Gewährverband 
nur einen begrenzten Einfluss hat, kann der Kreis nicht die 
Verpflichtung eingehen, den Bürgermeister der Stadt zum 
stellvertretenden Vorsitzenden ~u wählen. Auch die in§ 2 
Satz 3 des städtischen Entwurfs vorgeschlagene Formul ierung 
("es wird von den :Beteiligten erwartet " ) wäre als Satzungs­
bestimmung unzulässig . Abgesehen davon, dass der Kreis für 
die zu wählend~n freien Mitgl~der des Vorstandes keine Ver­
pflichtungen übernehmen kann, vermag er noch nicht einmal 
die Mitglieder seiner Vertretungskörperschaft auf die Wahl 
des Biirgermeisters zum stellvertretenden Vorsitzenden zu 
verpflichten: das wäre mit§ 37 Abs. 1 Kreisordnung unver­
einbar . 

·- 43 -
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e) Das Gleiche gilt für die Wahl eines Mitgliedes des Kreditaus­
schusses, das gern. § 16 Abs. 2 SpG ebenfalls zum Vorstand ge­
wählt wird. 

f) Nach.der bei der Zusammenlegung festgesetzten iJatzung stellt 

die Stadt drei von den neuen Mitgliedern des Vorstandes. 
Wenn nun die Frage gestellt wird, ob die Stadt weiterhin be­
rechtigy ist, dieselbe Zahl oder aber eine geringere Zahl von 
ehrenamtlichen Mitgliedern vorzuschlagen, so kommt es dabei 
nicht ~uf die seinerzeit vereinbarte absolute Zahl an, son­
dern darauf, welchen Einfluss die nach der alten und der 
neuen Regelung von der Stadt präsentierten Vorstandsmitglied­

der auszuüben in der Lage sind, wobei sämtliche Abstimrnungs­
regeluncen zu berücksichtigen wären, Nach§ 6 Abs. 3 der 
Satzung vom 14, 7 .1944 war der\Vorstand beschlussfähig, wenn 
dj.e Hälfte der Mitglieder und unter ihnen der Vorsitzende 
oder dessen Stellvertreter anwesend waren ; er beschloss mit 

einfacher Mehrheit der~rschienenen,_ wobei der Vorsitzende 
bei Stimmengleichheit den Ausschlag gab, Nach§ 12 des Ge­
setzes ist das Quorum erhöht. Anwesend sein müssen der Vor­
sitzende und die Hälfte der weiteren Mitglieder (.d.h. der 
acht ehrenamtlichen Mitglieder zuzüglich des Sparkassenlei­
ters), Das sind also fünf Mitglieder~ Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Erschien früher der Landrat mit einem weiteren Mitglied und 
den drei Oldesloern, so hatten diese die Mehrheit, heute wäre 
bei dieser Zusammensetzung der Vorstand nicht beschlussfähig. 
brschien aber früher der Landrat mit zwei weiteren Mitglie­
dern und die drei Oldesloer, so hätten die Oldesloer keine 
Mehrheit gehabt wegen des Stich-En tscheides des Landrats. 
Heute hingegen würden bei dieser Zusammensetzung die drei 
Oldesloer eine Sperrmehrheit haben, da ein Ant1ag bei Stim­
mengleichheit als abgelehnt gilt (§ 12 Satz 3 SpG). Bei An­
wesenheit von 7 oder mehr Mitgliedern hätten die drei Oldes­

loer weder frUher noch heute eine Mehrheit . 
Nach den neuen Abstimmungsregeln haben also heute drei Mit­
glieder mehr Einfluss als frUher. Damit ergibt sich schon 
aus rechtlichen GrUnden die Notwendigkeit, die ~~hl der von 

der Stadt vorzusch~ 0 enenden Mitglieder herabzusetzen. Im 

- 44 -
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übrigen würde diese Anordnung auch in der Linie der Abände­
rungsklausel 

§ 38 Abs . 1, Satz 2 in der Fassung 
des Auseinandersetzungsvertrages 

liegen. Die Tatsachen, dass die Einlagen aus Bad Oldesloe 
auf 18% der Gesamteinlagen gesunken sind und am 14 . 12.1944 

-also nach der Zusammenlegung der Oldesloer Sparkasse mit ,.. 

der Kreissparkasse - die Spar- und Leihkassen_1rittau und 

Bargteheide, aus denen heute immerhin 13,6% der Einlagen 
stammen, mit der Kreiss parkasse zusammengelegt wurden, 

Amtsblatt.der Regierung in Schleswig 
fJ!~,44 S. 113 

wären als wesentliche Änderungen der wirtschaftlichen Ver­

hältnisse anzusehen. Danach kann die Stadt also höchstens 
ein Vorschlagsrecht für zwei Mitglieder beanspruchen, 

VI. 

Die_ rechtlichen f.Ee~p.- fli! . .9:ie Ne~r~g-~1~!!fs.~~. B-~.28-~~.Y~~h?,}-j;!1,~.?s~ 

der §IJ~f~_a~~~.:.. 

1,) E~E. ~~~-J?F~~j~n. deJ_A~s~~P§P§J!?e~J~Pß~~~!~E~~~~ 
Die Parteien sind nicht nur durch das neue Recht gebunden,sondern 

auch durch den zwischen ihnen am 12.4.1944 geschlossenen Vertrag, 
der durch die seitherige Entwicklung nicht gegenstandslos gewor­
den ist. Es ergibt sich insbesondere die Frage, ob die Vertrags­
parteien - also Kreis und Stadt - rechtlich verpflichtet sind , 
sich gegenseitig die Rechte und Pflichten wiederum einzuräumen , 
die sie seinerzeit gewährt haben. Das kann zunächst nur in dem 
Umfang gelten, in dem die zuständigen Behörden seinerzeit der 
Einräumung dieser Rechte und Pflichten durch Aufnahme in die 
Satzung ode:r· auf andere Weise zustimmten. Denn der Auseinander­
setzungsvertrag wurde "vorbehaltlich der noch zu erlassenden An­
ordnung des Herrn Reichswirtschaftsministers sowie der aufsichts­
behördlichen Genehmigungen" abgeschlossen (Bräambel des Vertra­
ges) . .Allerdings wird man dabei davon ausgehen müssen, dass es 
den Vertragsparteien freisteht, im Rahmen des§ 38 Abs.l Satz 2 , 

wie er in dem Auseinandersetzungsvertrag formuliert wurde, eine 
Abänderung der Regeln über das Anteilverhältnis fUr die Haftung 
und die Beteiligung am Reingewinn sowie hinsichtlich der Bildung 
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des Vorstandes anzustreben und entsprechende Anträge zu stellen , 
da die Formulierung der tt clausula rebus sie stantibus'' vom 

Reichswirtschaftsminister nur unter dem Gesichtspunkt, eine Ein­

schränkung der Rechte des Regierungspräsidenten zu vermeiden , 

nicht in die Satzung aufgenommen wurde. Im Verhältnis zwischen 
den Parteien darf sie jedoch als rechtswirksam ~ngesehe~ werden 

Auf diese Abänderungsklausel kann der Kreis sich berufen , um eine 

Änderung hi.nsichtlich des Umfanges der Beteiligung der Stamt an 
~en Überschüssen und ihrer Mithaftung zu erreichen. Eei Abschluss 

des Auseinandersetzungsvertrages dürfte noch nicht vorauszusehen 

gewesen sein, dass auch die Spar- und Leihkassen Trittau und 
Bargteheide mit der Kreissparkasse zusammengelegt werden würden . 

und auch die allgemeine Ent wicklung der Einlagen aus Bad Oldesloe 
im Verhältnis zu denen aus anderen Orten des Sparkassenbezirks 

wäre - wie oben erwähnt - als Änderung der wirtschaftlichen Ver­

hältnisse anzusehen. Es würde dem Kreise daher freistehen, bei 

Beantragung der notwendigen Abweichungen von der neuen Muster­
satzung diesen Umständen Rechnung,, zu tragen. 

EnGsprechendes gilt fUr dj_e Zusammensetzung des Vorstandes (s . o . 
V/3); auch sie soll nach der Änderungsklausel bei Eintritt wesent -­

licher Änderungen in den wirtschaftlichen Verhältnissen in einer 
der Billigkeit entsprechenden Weise abänderbar sein. Allerdings 

ist die vertragliche Bindung des Kreises nicht aufgehoben,. Er 
würde vertragswidri g handeln, wenn er die Beteiligung der Stadt 
an der Bildung des Vorstandes jetzt mit dem Argument völlig zu 
beseitigen vorschlüge? dass die Gewährträger der anderen mit der 
Kreissparkasse vereinigten Stadtsparkassen an der Bildung des 

Vorstandes nicht beteiligt wurden. 

Tier Kreis ist also aus dem Vertrage verpflichtet, der Sparkassen­
aufsichtsbehörde eine ne·ceiligung der Stadt und des Sparkassen­
verej_ns am Reingewinn und der stadt am Liquidationserlös sowie 
eine Mithaftung der Stadt und eine BeiEi.ligung an der Bildung des 
Vorstandes in der jet~t noch zulässigen Form vorzuschlagen . Er 
kann aber der inzwischen eingetretenen Änderung der wirtschaft­
lichen Verhältnisse bei der Bemessung dieser Rechte Rechnung 

tragen, ohne gegen die Vertragspflichten zu verstossen. 
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Eine andere Frage ist es jedoch, ob der Kreis der Stadt wiederum 
zeitlich unbeschränkte Sonderrechte einzuräumen verpflichtet ist 

Mit der Änderungsklausel hat das jedoch nichts zu tun, da die 
Einräumung zeitlich unbeschränkter Sonderrechte von vornherein 

njcht zulässig war. Es lässt sich sogar rechtfertigen, dass durch 

die Währungsreform eirie Verlängerung der ursprünglich als zuläs­
sig anzusehenden Fristen ei ngetreten wäre, Zwar hat die Stadt, 

als sie sich für eine Entschädigung j_n der Form der Teilnahme an 

den Überschüssen entschied, das Risiko übernommen, dass gelegent­
lich auch keine Überschüsse anfallen würden; sie musste im April 
sogar mit besonders grossen Risiken rechnen, Aber wenn es der 
Wille der Parteien war, dass im Falle wesentlicher '.Änderungen 

der wirtschaftlichen Verhältnisse eine der Billigkeit entspre­

chende Regelung getroffen werde, dann lässt sich auch eine ange­
messene Fristverlängerung um die Zeit, in der alle öffentlichen 
Sparkassen keine Überschüsse auszahlten, weil sie zunächst eine 
ausreichende Sicherheitsrücklage ansammeln mussten, durchaus 

rechtfertigen. 

Bedenken dagegen, dass der Kreis verpflichtet sein sollte 9 der 

Aufsi~htsbehörde wiederum die Genehmigung zeitlich unbegrenzter 

Teilnahmerechte der Stadt zu gewähren, leiten sich vielmehr dar­

aus her, dass er nicht verpflichtet sein kann, der Aufsichtsbe­
hö-rde eine Regelung vorzu.scblagen, die von A:t].fang an nicht recht­
mässig war (wenn sie auch im Widerspruch zu dem damals geltenden 
Recht behördlich sanktioniert wurde) und die heute nicht anders 
zu beurteilen ist, Der Kreistag hätte also bei dem Beschluss der 
nötigen Abweichungen von der neuen Mustersatzung diesem Gesichts­
punkt Rechnung zu tragen und einen Endtermin für die Sonderrechte 
der Stadt - und ~ar für alle, da sie sich gegenseitig bedingen­
einzufügen, Dem oben erwähnten Gesichtspunkt im Hinblick auf die 

Währungsreform wäre dabei Rechnung zu tragen. 

Für die Soarkassenaufsicht o 
------- IQ ~ ---- - -- ·--· -----

Der Innenminister von Schleswig-Holstein hat zwar 
Ziff,2 des Runderl, v.16.6,1958 - I - 31 - Sp 800 -
(Amtsbl s,298) 

bestimmt, dass dte neue Mustersatzung für Sparkassen grundsätz-

1.I'\ lieh für jede Sparkasse unveränder·t anzunehmen sei und Ausnahmen 
I..O 
N die nach§ 3 Abs,II SpG der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

- 47 -



(") 
0 
\ 

w 
C 
s.... 
ro 
E 
s.... 
0 
1 ' Cl) 

> 
■ 

..c 
(.) 
s.... 
ro cn 

■ 

(]) 
s.... 
~ 

...-.. 
(9 
LL 
0 .._.. 
4:= 
CO 
..c 
(.) 
Cl) 

C ·-Q) 

E 
Q) 
0) 
Cl) 
0) 
C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 
s.... 
0 

LL 
Q) 
..c 
(.) 
Cl) 

......, LO 
::l CO 
Q) 0 

Or,..... 
Q) LO 

"'O 
T""" 

~ 
..c 
(.) 
s.... 
::l 

"'O 
t:::: 
Q) C 

"'O ....... 
s.... ~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

• • 

• • 

\.0 
\.0 
C\l 

l> 

bedürfen , nur zugelassen werden können , wenn ein besonderes Be­

dürfnis hierfür besteht. Doch kann daraus nicht hergeleitet wer­

den , dass die Sparkassenaufsichtsbehörde bei der Genehmigung die­
ser Ausnahmen rechtlich völlig frei wäre . Denn das neue Sparkas­
sengesetz führt keinen neuen Typ von Anstalten des öffentlichen 
Rechts ein , sondern regelt einen bereits durch die bisherige Ge­

setzgebung geregelten Tatbestand, und der Gesetzgeber hatte da­
her auf die unter dem früheren Recht entstandenen Rechtsverhält­
nisse Rücksicht zu nehmen . Es ist daher zu fragen, ob die der - . Stadt eingeräumten ~onderrechte an der Kreissparkasse unter 
irgendeinem Gesichtspunkt rechtlich geschützt sind, ob die Auf­
sichtshehörd~ daher auch gehalten ist, diese Rechte bei der tiber­

leitung der Kreissparkasse auf das neue Recht zu respektieren 
oder ob es ihr freisteht, sie unberücksichtigt zu lassen . 

Die rechtlichen Gesichtspunkte, die hier zunächst in Betracht 

kämen, wären 
- die Eigentumsgarantie (Art.14 GG) , 

.... 
- der Aufopferungsgedanke, 

die Selbstverwaltungsgarantie (Art.28 GG) . 

a.) ~~!. ;E1:g1;~!1!~!.11~8~!~E1j:i-~ unterliegen nicht sämtliche Rechte . Es 
ist. daher zunächst klarzustellen, welchen Rechtscharakter di e 

Sonderrechte der Stadt haben . -r 

Seit der rechtlichen Verselbständigung der preussischen Spar­
kassen stand das Sparkassenvermögen nicht mehr im Eigentum 
der Gewährverbände, sondern das Verhältnis des Gewährverbandes 
zur Sparkasse war ein besonderes, dem öffentlichen Recht ange­
höriges und von ihm näher ausgestaltetes Rechtsverhäl tnis , das 

·"' 
unter einer starken staatlichen Aufsicht stand . 

vgl . zur Charakterisierung F.Stadelmayeri 
Die öffentl . Sparkasse (Würzb. staatsw·. Abhandlg. , 
Reihe B Heft 1 (1935) s.100 ff; 
~~i§E~ a.a . o. s . 55 ff . 

Die Stadt hatte seit der Zusammenlegung zwar nicht ö.ie St el­

lung eines G~währverbandes im Sinne der§§ 1, 4 SpVO (s.oben 
B II - 3) sondern nur einzelne Funktionen eines solchen , die 
ihr unter dem Gesichtspunkt einer Entschädigung für den Ve r ­

lust der eigenen Anstalt gewährt worden waren . Diese Rechte 
waren ihr nicht nur durch einen öf fentlichr echtlichen Vertrag 
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und einen öffentlichrechtlichen Hoheits- und Rechtsetzungsakt 

gewährt worden, sondern stellten nichts anderes als eine be­

schränkte Fortsetzung ihrer öffentlichrechtlichen Befugnisse 

hinsichtlich der übernommenen Sparkasse daro :tis ist hi.e rbei 

von Bedeutung, dass es i~ Rahmen des zur Zeit der Zusammen­

legung geltenden Sparkassenrechts nicht zulässig gewesen wäre , 

ähnliche Rechte einem privaten Rechtsträger einzuräumen. wenn 

das Rechtsverhältnis zwischen Stadt und Kreissparkasse auch 

wirtschaftlich mit einer Beteiligung wie sie bei Gesellschafts­

formen des Handelsrechts vorkommt, verglichen werden kann (s 
oben B IV, 2b), so ist es doch eindeutig öffentlichrechtlicher 

Art und auch materiell mit einer handelsrechtlichen Beteili­

gung nicht gleichzustellen, da die Stadt über die Geldmittel. 

welche sie als Überschüsse erhält, nicht frei verfügen kann o 
hinsichtlich ihrer Stadt$narkasse in einiaen Bezte~un1o;en 
Sie setzt also das öffenr1ichrechtliche Verhältn1~ h11'1.s1cht-

lich der Kreissparkasse fort. Ihre Rechtsposition hinsicht­

lich der Kreissparkasse ist weder Eigentum noch ein sonstiges 

privates Recht, sondern eine öffentlichrechtliche B~fugnis . 

Ob die Eigentumsgarantie des Art.14 GG, die gem,Art.19 Abs . 3 

GG auch den Gemeinden im Verhältnis zum Staat zusteht , sich 

lediglich auf das Privateigentum und andere subjektive ver­

mögenswerte Privatrechte oder auch auf öffentliche Rechte 

bezieht, ist bestritten . 
v. Mangoldt-Klein, Anm.III lc zu Art ol4 GG o ------ ,._ __ --------

Der Gutachter hat sich zwar der ursprünglichen Auffassung des 

Bundesverfassungsgerichts angeschlossen, dass öfentliche Rech­

te keinesfalls als Eigentum behandelt werden können, 

UN Yearbook on Human Rights for 1953 S.lo2; 
inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht 
in seinem Beschluss v.21.7.55 - 1 BvL 33/51 
JZ 1955 S,541 (544) seine Stellungnahme noch­
mals präzisiert und etwas eingeschränkt; 

im Rahmen dieses Gutachtens muss aber auch die insbesondere 

vom Bundesgerichtshof entwickelte Lehre berücksichtigt wer-­

den, dass auch auf öffentlichem Recht beruhende Rechtsposi­

tionen, welche die Grundlage für eine privatwirtschaftliche 

Tätigkeit bilden: den Schutz des Art, 14 GG geniessen kön-

nen. 
- 49 -
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vgl. BGHZ 6,270,278 und dazu U.Scheuner b.R.Reinhard 
und U.Scheuner~ Verfassungsscnutz des Eigentums 
(1954) S. 78. 

Hier handelt es sich aber nicht um Rechtspositionen, die 

"mit der persönlichen und privaten Rechtssphäre zusammenhängen1 

(so Scheuner a.a.O. S.98) 

öder denen "Merkmale eignen, die den Eigentumsbegriff kon­
stituieren11, 

~~~WeE~Ei Eigentum und Enteignung bei Neumann - Nipperdey -
:icheuner - "Die Grundrechte" Ed.II (1954) S,354 

sondern eindeutig um solche, die " dem 
rischen und der öffentlichen Aufgaben 
oder die auf der Fürsorge des Staates 

beruhen" 

.§Eh~:!:3!!-~E. a.a.Q. 

Gebiet der organisato­
des Staates zugehören 
für den Bürger 

und daher nicht den ~igentumsschutz des Art.14 GG geniessen. 

Auch wenn man der vom Bundesgerichtshof vertretenen Lerure 
folgt, ist das Verhältnis zwischen Gewährverband und Sparkas­

se nicht durch die Eigentumsgar antie geschützt. 

b) Wo die Eigentumsgarantie versagt, kann aber eine Rechtsposi­
tion durch die gewohnheitsrechtlich geltenden Grundsätze des 

ß~!2P!~!~~ßSie9~}~ geschützt sein. Auch wenn man mit §Qg~~E~ 
(ia.a.Oo) den Au.fopferungsschutz "nicht lediglich auf privat-... 
rechtliche Pos;i tionen in allen Fällen" beschränkt, sondern be--
reit ist, ihn auch auf Positionen zu erstrecken, die auf das 
öffentliche Recht zurückzuführen sind, so bestehen doch erheb-­
lic.he Bedenken, dabei auch Rechtsverhältnisse mit einzubezie­
hen, die völlig ausserhalb der Privatsphäre liegen. Die For­
mulierung der§§ 74, 75 Einl.ALR deutet darauf hin, dass es 
sich dabei um den Schutz der Prü.ratsphäre handelt. Aber auch 
wenn man davon absieht und die weitere Entwicklung des Auf­
opferungsgedankens aus recht allgemeinen Gedanken zu Grunde 

legt, 
Forsthoff, Verwaltungsrecht 7, Aufl, S,311 

so passen doch gerade diese nicht auf das Rechtsverhältnis, 

um das es sich hier handelt. Hier tritt nicht der Einzelne 
der Obrigkeit gegenüber und es ist keine Kollision zwischen 

- 5o -
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Individualopfer und Gesamtinteresse zu lösen, sondern es han­
delt sich um zwei Behörden, zwei Gebietskörperschaften9 wel­

che beide Anstalten unterhalten haben, die der Allgemeinheit 
zu dienen bestimmt sind und die beide verpflichtet sind, die 

Überschüsse gleichartigen öffentlichen Zwecken zuzuführen . 

Durch den Übergang der öffentl.ich-rechtlichen Befugnisse 
hinsichtlich der übernommenen Sparkasse wird also nicht die 
ZwEd.üe:,timmung der Mittel geä::.ndert - und das ist ein wesent -

liches Element jedes Aufopferungsa~spruches - sondern ledig­

lich an die Stelle doer Behörde, die über ihre Verwendung 
zu bestimmen hat, eine andere Behörde gesetzt. Bei dieser 
Sachlage muss ein Aufopferungsanspruch ausschej_den • 

c) ~1~.§~1E.~~Y~!~~J;Y?~~~~!~~~~~ §~~-~!~~.?§. §G.YP9.~~§_AF~·-19 
der Landessatzu_g~ 

Die Unterhaltung von Sparkassen gehört zu den öffentlichen 
Angelegenheiten, welche die Gemeinden und Gemeindebehörde in 
eigener Verantwortung zu erfüllen haben und bei deren Wahr­
nehmung sie einen staatlichen Eingriff nur insONeit zu dulden 

haben, als dies gesetzlich vorgesehen ist. Daher ist die 

Selbstverwaltungsgarantie , welche sowohJ einen Schutz gegen 

die Entziehung von Gemeindevermögen 

vgl. w.Weber bei Neumann - Nipperdey - Scheuner 
11]ie GrÜndrechte" Bd,II (1953) S,362 f. und Anm.51 
sowie ~~M§~iE~~~~K1~1~ Erl.II,la zu Art.14 GG 

wie auch gegen die Beeinträchtigung öffentlichrechtlicher 
Rechtsstellungen gewährt, grundsätzlich auf dem Gebiet des 
Sparkassenwesens anzuwenden. 1s ist die Frage zu stellen, ob 
die Sonderrechte der Stadt in Bezug auf die Kreissparkasse 

durch. sie geschU.tzt sind. 

Unter der preussischen Sparkassenverordnung war das Spa~kasser1 

rech~ dem Bereich der gemeindlichen Autonowie entzogen. Die 
Gewährverbände waren nicht nur verpflichtet, die vom Minister 

des Innern erlassene Mustersatzung anzunehmen(§ 15 SpVO) und 
mussten jede Abänderung der Satzung durch die Aufsichtsbehör­

de genehmigen lassen, sondern diese hatte auch das RPcht, die 
Satzung bei veränderten Umständen oder bei Vorliegen offen-

- 51 
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barer Mißstände e i nseitig abzuändern(§ 28 Abs.3) sowj_e eine 

Fülle von Einwi r kungsbefugnissen auf den laufenden Geschäfts­

verkehr der Sparkasse. Dazu traten die besonderen Ermächti­

gungen, bestehende Spar kassen~wangsweise zu vereinigen. Es 

wurde daher die Auffassung vertreten, auf dem Sparkassengebiet 
könne von einem Recht der Selbstverwaltung keine Rede sein. 

Durch Erlass des neuen Sparkassengesetzes ist jn dieser Hin­
sicht eine wesentliche Änderung eingetreten . Zwar ist die ge-­

meindliche Satzungsgewalt weiterhin dadurch erheblich einge­
schränkt, dass die oberste Aufsichtsbehörde Mustersatzungen 

erlä$st, von der die Gewährträger nur mit ~enehmigung der Auf­

sichtsbehörde abweichen dürfen . Auf der anderen Seite sind 
aber die Aufsichtsbefugnisse gegenüber den Sparkassen und 

ihren Gewährträgern e r heblich eingeschränkt worden und der 
Kreis der genehmigungspflicht i gen Geschäfte wurde wesentlich 
enger gezogen. 

vgl.die Erste Ausführungsanweisung zu§ 42 SpG 
gem.Runderl.d.Innenministers v.13.6,58 -I 31 Sp 800 
Amtsbl. s.298 -

Auch§ 3o SpG über die Ve r einigung von Sparkassen en~hält eine 
Anerkennung des Selbs t verwaltungsprinzips, indem eine Vereini­

gung von Sparkassen in der Regel einem übereinstimmenden Be­
schluss der Gewährverbände der übernommenen und der überneh~ 
menden Sparkasse vorbehalten bleibt (Abs.l) und eine zwangs­
weise Zusammenlegung nur noch in dem Falle zulässig ist 9 dass 
eine Sparkasse ihre Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vor­

schriften und ihrer Satzung nicht zu erfüllen in der Lage ist 
(Abs.2) . In dem Bereich, aus dem sich dje staatlichen Behörden 
zurückgezogen haben, ist die gemeindliche Autonomie wieder 
hergestellt worden und es gilt wieder der Grundsatz der ge­
meindlichen Handlungsfreiheit o 

Da in dem SpG keine Vorschriften über die überleitunl:.~er 

Sparkassen auf das neue Recht vorgesehen sind, haben sich die 
Aufsichtsbehörden bei der Umstellung der Sparkassen auf das 
neue Recht im Rahmen der Befugnisse zu halt~n, die ihnen 

mit 
jetzt noch verblieben sind, wenn sie nicht der Selbstverwal-
tungsgarantie in Konflikt geraten wollen. 
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Es ist oben dargelegt worden, dass der Stadt nach der Zusam­
menlegung ihrer Kasse mit der Kreissparkasse gewisse Restzu­
ständigkeiten ·ihrer früheren Gewährträgerschaft verblieben 
sind. Insoweit wa-r der Zusammenschluss der beiden Kassen noch 
nicht vollzogen. Während aber die Vereinigungsmassnahrne des 

Jahres 1944 nach dem damals geltenden Recht zu beurteilen war, 
könnten nach dem Inkrafttreten des neuen Sparkassengesetzes 

weitere Massnahmen der Aufsichtsbehörde, um die Vereinigung 
vollends zu vollziehen, nur unter den Voraussetzungen des 

neuen Rechts vorgenommen werden. Die der Stadt verbliebenen 

Restzuständigkeiten sind also unter den Schutz der Selbst­
verwaltungsgarantie getreten und können nur unter Benchtung 

des § 3o Abs.2 SpG durch die Aufsichtsbehörde vHüter ein-.::..•·; t: 

geschränkt werden. 

Dieser Grundsatz ist jedoch einer Einschränkun6 unterworfeni 
Der Schutz der Selbstverwaltungsgarantie kommt insoweit nicht 
in Betracht, als anlässlich der Umstellung auf das neue Recht 
die Aufsichtsbehörde geltend machen kann, dass die Sonderrech­
te nicht in Übereinstimmung mit dem früher geltenden Recht er­
worben wurden. Diese Einschränkung ergibt sich aus dem Wesen 
der Überleitung, welche nicht dazu führen kann, dass eine un­
ter früherem Recht fehlerhaft erworbenexRechtsposition unge­

prüft bei einer Änderung der Rechtsordnung unter einen er­

höhten Rechtsschutz trj_tto 

Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall 
führt zu dem Ergebnis, dass der Innenminister bei der Beurtei­
lung, ob ein besonderes Bedürfnis für die Aufrechterhaltung 
der Sonderrechte der Stadt besteht, nicht völlig frei isto Es 
liegt nicht im Rahmen des ihm eingeräumten Ermessensspielra~ms 
ob er bei der SatzungsumstelJung die Sonderrechte ohne Rück­
sicht auf den Willen der beteiligten Körperschaften bestehen 
lassen oder beseitigen will. Er kann aber bei der Genehmigung 

der neuen Sa~zung diese Sonderrechte nicht nur so begrenzen 9 

dass sie mit dem neuen Recht vereinbar sind, sondern auch so: 
wie sie nach dem alten Recht hätten begrenzt werden müssen 

Dazu gehört die binfügung einer zei·~lichen Befristung der 
sämtlichen Sonderrechte der Stadt. Es wird seiner Beurteilung 

- 53 



(") 
0 
\ 

w 
C ...-.. 

(9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

0 
E 
Q) 
0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

Cl) C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 

> s.... 
0 

LL 
■ Q) 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

(.) ......, LO 
::l CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
s.... 
::l 

■ "'O 

(]) t:::: 
Q) C s.... "'O ....... 
s.... ~ 

~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

• • 

- 53 -

obliegeni welche Frist angemessen war 1 ob diese als abgelaufen 

anzusehen ist oder ob mit Rücksicht auf die inzwischen einge­

tretenen Ereignisse, insbesondere die Währungsreform und ihre 

Folgen, die btadt noch einige Zeit an den Überschüssen betei­

ligt bleiben, im Innenverhältnis mithaften und solange auch 

den Einfluss auf die nesetzung der Sparkassenorgane behalten 
soll. 

VII. 

Jst_~~~-g~~~~B~~~!~Eg, iE1 ?}~_§p§f!~~s~~f~~~~~g- ~ufz~ne?~~~ o~~!. ge~ 

~-ß.t. _9i e_ ~~fg.?-E~~ 1!1. ~3:E-~E-. E~E2E92!'~!:, Y &!:E!~~-1 

Die Untersuchung der Rechtsverhältnisse bezüglich der Kreissparkas­

se hat zu dem Ergebnis geführt, dass die Stadt und der Sparkassen­
verein nur noch begrenzte Zeit an den Überschüssen der Sparkasse bf 

teil:Lgt werden können und dass in gleicher Weise auch die Bestim11mn 

gen über die Mithaftung der Stadt im Innenverhältnis 1 ihre Beteili­

gung an dem Liquidationserlös im Falle der Auflösung und an der Be­

setzung der Organe der Sparkasse (Vorstand und Kreditausschuss) mi, 

einer zeitlichen Begrenzung aufrecht erhalten werden können. Es 

bleibt die Frage zu prüfen, in welcher ~orm diese zeitlich begrenz­

ten Sonderrechte der Stadt eingeräumt werden können. 

Die Tatsache, dass sie bisher in die Satzung aufgenommen waren~ 
zwingt nicht ohne weiteres dazu, jetzt die gleiche Form zu wählen. 

zumal diese Rechte durch EinfU-:g,ung der zeitlichen Begrenzung in 
ihrem Inhalt verändert werden und die Regelung dadurch den Charak­

ter einer Übergangsregelung erhält. Es kommt daher darauf an, ob 

sie materiellrechtlich eine Abänderung von Satzungsbestimmungen 

enthalten . 

Bei der Einräumung verschiedener Einzelrechte kann dies veriüeden 

werden Der Vertragsentwurf des Kreises sieht z.B. vor, dass sich 
der Kreis Stormarn (nicht aber die Sparkasse wie gern § 36 Abs 3 
der alten Satzung) verpflichten soll, einen gewissen Teil dar ihm 
zufliessenden Überschüsse an die Stadt und den Sparkassenverein 

abzuführen(§ 3 Abs.l) und dass es auch eine Verpflichtung des 

Kreises sein soll, der Stadt einen bestimmten Teil des Liquida·tions 

erlöses im Falle der Auflösung der Sparkasse zur Verfligung zu stel 

- 54 -
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Diese Verpflichtun~~-ebenso wie die Vereinbarung der Mithaftung 

der Stadt im Innenverhältnis - könnten ihrer Art nach auch ledig­

lich in einem besonderen Vertrag vereinbart werden, da hierdurch 
die Satzungsbestimmungen über die rlaftung und über die Verwendung 

der Überschüsse und des nach der Auflösung verbleibenden Vermögens 

nicht abgeändert werden. Die Ha:ftung des Krej_ses im Aussenverhäl t­
nis bliebe unberührt und er würde sich ledi glich hinsichtlich der 
Verwendung von Mitteln, die ihm zunächst zufliessen, vertraglich 

binden 

Anders ist die Lage lediglich hinsichtlich der Beteiligung der 

Stadt an der Besetzung von Sparkassenorganen. Während bei den 
anderen Sonderrechten die Satzungsbestimmungen zunächst in vollem 

Umfange angewandt werden können und der Kreis sich lediglich ver­
pflichtet, sein Verhalten in der Zeit nach deren Anwendung in be­
stimmter Weise einzurichten 9 bezieht sich die Verpflichtung 9 be­

stimmte Mitglieder/des Vorstandes oder des Kreditausschusses aus 

Vorschlagslisten der Stadt zu wählen, auf die Ausübung satzungs­
mässiger Rechte unmitt elbar. Diese werden daher in ihrem Inhalt 
verändert. Zwar behält die Wahl.aus,Vorschlagslisten der.Stadt ... 
noch den Charakter einer Wahl durch den Kreistag und ist daher mit 
dem neuen SpG vereinbar (s.oben S.41). Der Kreis der wählbaren 
Personen wird aber über die ge~etzlichen Bestimmungen hinaus einge­
schränkt und deswegen muss diese Änderung der allgemein geltenden 
Regelung des SpG in die Satzung aufgenommen werden. 

Es ist oben (s s.33 f) dargelegt worden, dass die einzelnen Son­
derrechte der Stadt untereinander in einem engen rechtlichen Zu­
sammenhang stehen. Deswegen kann es nicht als zulässig angesehen 
werden, die Sonderrechte teilweise in der Satzung, teilweise aber 
in einem besonderen Vertrag niederzulegen. Das wurde auch zu er­

heblichen praktischen Schwierigkeiten führe.i. Denn da in den Sat­
zungsbestimmungen über die Besetzung der Sparkassenorgane zum Aus­

druck gebrach~ werden müsste, dass die Vorschlagsrechte der Stadt 
nur für eine gewisse Zeit gelten, müsste zur Begründung auf den 
Vertrag verwiesen werden, wenn diese Klausel nicht völlig unver­
ständlich bleiben soll. 

Daher müssen sämtliche Sonderrechte in die :::iatzung übernommen wer-
den Kiel, den 12. März 1959 

gez Dr. Karl Jos. Parts c h 
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